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A 9: Sandra Tehlahr-Görres, Christian Görres, Hitdorfer Straße 133, 51371 Le-
verkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Verkehrsbelastung“: 
Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark vom Verkehr beanspruchte innerörtli-
che Straße und soll entlastet werden. Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ bil-
det die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der Ringstraße sowie deren Anbindung an 
die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird die Ringstraße von Kraftfahrzeugen 
befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdorfer Straße als Verkehrsstraße zur 
Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer Straße bei Umsetzung dieser Maß-
nahme wird durch das Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA nachgewiesen. So 
reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersuchung VIA der Kfz-Verkehr für die Hitdorfer 
Straße zwischen Heerweg und Concordiastraße um 2090 Fahrzeuge/24h, zwischen 
Concordiastraße und Stöckenstraße um 1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwischen Stö-
ckenstraße und Mohlenstraße um 1560 Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße und Wein-
häuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen Weinhäuserstraße und Parkstraße um 
1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und Langenfelder Straße um 1450 Kfz/24h. 
Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 41 %ige Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens und stellt damit eine deutliche Verkehrsentlastung dar. Dass die Anzahl der 
reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzeitig auch zu einer wahrnehmbaren Lär-
mentlastung führt begründet sich durch die vom Verkehrslärm vorbelastete Aus-
gangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das Empfinden des menschlichen 
Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine verminderte Lautstärke wahr-
nimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % reduziert werden, was aber 
aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt werden kann. Allerdings stellt 
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine wahr-
nehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar und verbessert dadurch erheblich 
die Lebensqualität für Anwohner und Besucher sowie die Nutzungsqualität für Rad-
fahrer und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrsmenge aus der Hitdorfer 
Straße ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebaulichen Ziele zum Ausbau der 
Hitdorfer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte. 
 
Zu „Lärmschutzmaßnahmen Hitdorfer Straße“:  
Die Anforderungen an den Lärmschutz richten sich nach der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV). Die 16. BImSchV gilt nach § 1 Abs. 1 
für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen. Eine Änderung 
ist nach  1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 16. BImSchV wesentlich, wenn durch einen erheb-
lichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 
70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 DB(A) in der Nacht erhöht wird. Diese Vo-
raussetzung würde vorliegen, wenn das Verkehrsaufkommen mindestens verdoppelt 
würde. Für die Hitdorfer Straße erfolgt weder ein erheblicher baulicher Eingriff zur 
Abwicklung zusätzlicher Verkehre noch wird sich eine Erhöhung des Verkehrslärms 
gegenüber der unveränderten Straßenplanung ergeben. Insofern ergeben sich durch 
die Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 192/I „Ringstraße“ für Anwohner der Hit-
dorfer Straße keine Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen. Den gesetzlichen Rege-
lungen und den von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen wird demnach 
entsprochen.  
  
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
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Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten- /Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Zu „Geschwindigkeitshöchstgrenze“:  
Durch den Bebauungsplan erfolgt keine Festlegung einer Geschwindigkeitshöchst-
grenze. Die Annahme einer innerörtlichen Geschwindigkeit von 50 km/h im Immissi-
onsgutachten Stöcker dient lediglich der Annahme, um bei der Ermittlung von Lärm-
schutzmaßnahmen von einer maximalen Belastungssituation auszugehen. Theore-
tisch ist in allen Verkehrsvarianten die Festlegung einer Tempo-30-Zone möglich. 
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Dieses wird vom Fachbereich Straßenverkehr im weiteren Verfahren zur Straßen-
ausbauplanung grundsätzlich geprüft und von der Stadt Leverkusen angestrebt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 10: Gerd und Margret Gries, Ringstraße 120, 51371 Leverkusen 
  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Landesstraße“: 
Zur Ermittlung der Verkehrsstärke in Hitdorf wurden manuelle Knotenstromzählungen 
sowie Kennzeichenerfassung und 24-Stunden-Plattenzählungen durchgeführt. Die 
Auswertung dieser Verkehrserhebung stellt dar, dass nahezu 80 % des Verkehrsauf-
kommens aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der den Ortsteil Hitdorf selbst betrifft. 
Dieser Verkehr kann daher nicht aus Hitdorf herausgenommen werden, da er von 
den Hitdorfern selbst verursacht wird. Mit einem Anteil von ca. 20 % stellt der Durch-
gangsverkehr nicht die Hauptbelastung der Verkehrswege dar. Die Ringstraße wird 
daher zukünftig nicht allein die Funktion einer Ortsdurchfahrt übernehmen, sondern 
nur Teilverkehre der Hitdorfer Straße aufnehmen, um die Hitdorfer Straße zu entlas-
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ten. Die Ringstraße dient primär weiterhin dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und 
Quellverkehr von Hitdorf aufzunehmen und auf das weitere Straßennetz zu verteilen. 
Der Straßenausbau orientiert sich dabei an der zur Verfügung stehenden Verkehrs-
fläche sowie an den Maßnahmen, die unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten 
erforderlich sind, um einen verkehrssicheren Ausbau einer Gemeindestraße zu erzie-
len. Eine Ausweisung als Landesstraße wird für die Ringstraße nicht erfolgen. 
 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zur Festsetzung von An-
liegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Beitragserhebung für den 
Erstausbau in den Abschnitten zwischen Widdauener Straße und Stöckenstraße und 
zwischen Concordiastraße und Anschluss Kleingansweg richtet sich nach dem Bau-
gesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. Ein 
Erstausbau der Ringstraße wäre auch ohne Bebauungsplanverfahren zu erwarten. 
Die Beitragserhebung für die bereits hergestellten Abschnitte Langenfelder Straße 
bis Widdauener Straße und Stöckenstraße bis  Concordiastraße wird nach den Vor-
schriften des Kommunalabgabengesetzes NRW und der städtischen Beitragssatzung 
abgerechnet. Dementsprechend wird den gesetzlichen Regelungen und Anforderun-
gen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
Zu „Straßenausbau“: 
Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzepts Hitdorf, die Anordnung von Stra-
ßeneinbauten, Verengungen und Querungshilfen werden nicht durch den Bebau-
ungsplan festgesetzt und werden im weiteren Verfahren vom Fachbereich Tiefbau 
geprüft werden. Die bauliche Straßengestaltung sollte dabei gewährleisten, dass jeg-
liche Geschwindigkeitsüberhöhung in die bevorzugte Fahrtrichtung verhindert wird. 
Eine übermäßige Zunahme des Kfz-Verkehrs auf den Verbindungsstraßen zwischen 
Hitdorfer Straße und Ringstraße wird im Gutachten des Planungsbüros VIA nicht 
nachgewiesen. 
Durch den Bebauungsplan erfolgt keine Festlegung einer Geschwindigkeitshöchst-
grenze. Die Annahme einer innerörtlichen Geschwindigkeit von 50 km/h im Immissi-
onsgutachten Stöcker dient lediglich der Annahme, um bei der Ermittlung von Lärm-
schutzmaßnahmen von einer maximalen Belastungssituation auszugehen. Theore-
tisch ist in allen Verkehrsvarianten die Festlegung einer Tempo-30-Zone möglich. 
Dieses wird vom Fachbereich Straßenverkehr im weiteren Verfahren zur Straßen-
ausbauplanung grundsätzlich geprüft und von der Stadt Leverkusen angestrebt. 
Zu „Umgehungsstraße“: 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Ringstraße zu 
entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner Versor-
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gungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegenden 
Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. Die 
Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach nicht 
zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, um die 
mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu erreichen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 11: Astrid Hanitsch-Lenzen, Ringstraße 85, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.) „Verkehrskonzept“ 
Durch den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine Stra-
ßenverkehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße geschaffen. 
Hierdurch wird grundsätzlich eine durchgängige Befahrung der Ringstraße für den 
allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. Bedingt durch diese Maßnahme werden Teil-
verkehre von der Hitdorfer Straße auf die Ringstraße umverteilt. Diese Aspekte wur-
den in dem im Jahr 2000 erarbeiteten Verkehrskonzept Hitdorf 2000 benannt und in 
dem aktualisierten Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA aus dem Jahr 2010 
erneut untersucht und bestätigt. Die Verkehrszahlen wurden dabei für den Zeitraum 
2020+ betrachtet und berücksichtigen die zukünftige bauliche Entwicklung der im 
Flächennutzungsplan dargestellten Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die Prüfung von 
Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzepts, dessen Ausarbeitung sowie die 
Festlegung der Ausbauplanung im weiteren Verfahren bleibt den städtischen Fach-
abteilungen zur Straßenverkehrsplanung vorbehalten.  
 
Zu 2. u. 3.) „Entlastung Hitdorfer Straße“ 
Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark vom Verkehr beanspruchte innerörtli-
che Straße und soll entlastet werden. Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ bil-
det die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der Ringstraße sowie deren Anbindung an 
die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird die Ringstraße von Kraftfahrzeugen 
befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdorfer Straße als Verkehrsstraße zur 
Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer Straße bei Umsetzung dieser Maß-
nahme wird durch das Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA nachgewiesen. So 
reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersuchung VIA der Kfz-Verkehr für die Hitdorfer 
Straße zwischen Heerweg und Concordiastraße um 2090 Fahrzeuge/24h, zwischen 
Concordiastraße und Stöckenstraße um 1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwischen Stö-
ckenstraße und Mohlenstraße um 1560 Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße und Wein-
häuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen Weinhäuserstraße und Parkstraße um 
1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und Langenfelder Straße um 1450 Kfz/24h. 
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Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 41 %ige Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens und stellt damit eine deutliche Verkehrsentlastung dar. Dass die Anzahl der 
reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzeitig auch zu einer wahrnehmbaren Lär-
mentlastung führt begründet sich durch die vom Verkehrslärm vorbelastete Aus-
gangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das Empfinden des menschlichen 
Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine verminderte Lautstärke wahr-
nimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % reduziert werden, was aber 
aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt werden kann. Allerdings stellt 
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine wahr-
nehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar und verbessert dadurch erheblich 
die Lebensqualität für Anwohner und Besucher sowie die Nutzungsqualität für Rad-
fahrer und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrsmenge aus der Hitdorfer 
Straße ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebaulichen Ziele zum Ausbau der 
Hitdorfer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte. 
 
Zu 3.) „Mehrbelastung“ 
Durch den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine Stra-
ßenverkehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße geschaffen. 
Hierdurch wird grundsätzlich eine durchgängige Befahrung der Ringstraße für den 
allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. Bedingt durch diese Maßnahme werden Teil-
verkehre von der Hitdorfer Straße auf die Ringstraße umverteilt. In dem vom Ingeni-
eurbüro Stöcker erstellten Gutachten werden die Auswirkungen der Verkehrszunah-
me auf der Ringstraße untersucht, die sich aufgrund der Anbindung an die Hitdorfer 
Straße ergeben. Die Untersuchung der Aspekte des Verkehrslärms sowie deren 
Auswirkungen auf die Anwohner zählen zu den abwägungsrelevanten Belangen in-
nerhalb des Planverfahrens. Aus den Untersuchungsergebnissen ergeben sich Aus-
sagen, welche Maßnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslärm getroffen werden 
müssen, um die Anforderungen an den Immissionsschutz zu erfüllen. Die Lärm-
grenzwerte richten sich hierbei nach den Werten der 16. BImSchV. 
 
Für die Ringstraße wurden die Anforderungen an passive Schallschutzmaßnahmen 
ermittelt, da die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen (bspw. Schallschutz-
wände oder –wälle) allein aufgrund der Örtlichkeit sowie aus städtebaulichen, finan-
ziellen und technischen Gründen nicht vorgesehen ist. Der notwendige Lärmschutz 
für schutzbedürftige Räume (z.B. Schlaf- und Wohnräume) der angrenzenden Ge-
bäude kann als passiver Schallschutz in Form von Fenstern mit entsprechender 
Schallschutzklassifizierung hergestellt werden. Das Gutachten stellt in seiner Aus-
wertung dar, an welchen Wohnhäusern dem Grunde nach Ansprüche für Maßnah-
men des Schallschutzes bestehen. Demzufolge entspricht die vorliegende Planung 
den gesetzlichen und von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen. 
 
Grundsätzlich ist die vorgesehene Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße 
städtebaulich gerechtfertigt. Unter Beachtung der sachgemäßen Abwägung der 
Schallschutzbelange und der städtebaulichen Belange kommt die Stadt Leverkusen 
zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene durchgängige Befahrung der Ringstraße 
gegenüber dem Zustand ohne weiterführende Verknüpfung notwendig ist, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Erschließungssituation in Hitdorf zu erreichen Zielset-
zung ist die gleichmäßige Verteilung der in Hitdorf anfallenden Verkehre, um durch 
eine geringere Frequentierung der Hitdorfer Straße die dortige Lebens- und Aufent-
haltsqualität zu verbessern und verkehrstechnische Maßnahmen durchführen zu 
können, die der städtebaulichen Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte dienen. Zudem 
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sollen hierdurch verkehrstechnische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
notwendig sind, um die von der Stadt Leverkusen im Flächennutzungsplan darge-
stellten und zur Sicherung der Wohnraumversorgung vorgesehenen Wohngebietsflä-
chen in Hitdorf zu entwickeln. 
 
Zu 4.) „Verkehrsuntersuchung VIA“: 
Es liegen keine sach- und fachlichen Hinweise über eine Fehlerhaftigkeit des ver-
wendeten Gutachtens vor. Zur Ermittlung der Verkehrsstärke in Hitdorf wurden ma-
nuelle Knotenstromzählungen an 5 Verkehrsknoten sowie Kennzeichenerfassung an 
4 Ortsein- und -ausfahrten und 24-Stunden-Plattenzählungen an drei Ortsein- und 
ausfahrten durchgeführt. Zusätzlich liegen aus mehreren Zählzeiträumen im Jahr 
2010 die Daten der aktuellen Bundesverkehrswegezählung vor, bei der an 3 Zähl-
stellen in Hitdorf gezählt wurde. Dieses sind wichtige Vergleichsdaten. Das Gutach-
ten zum Verkehrskonzept Hitdorf baut auf Daten aus der „Erfassung der Schwerver-
kehrsbelastung in Leverkusen-Hitdorf“ aus dem Jahr 2010 auf. Es besteht aus zwei 
Teilen und einem sehr umfangreichen Anhang. Im Quellenverzeichnis sind die ver-
wendeten Regelwerke aufgelistet. Sind im Text Berechnungsfaktoren angegeben, so 
wird in der Regel per Fußnote darauf verwiesen. In der Untersuchung zu Hitdorf sind 
also die meisten Annahmen mit Quellenangaben belegt. Neben den gebräuchlichen 
Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
wurde auch Sekundärliteratur von dem Verfasser der „Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ (Prof. Bosserhoff) herangezogen, die diffe-
renziertere Angaben enthalten. Die Kennwerte aus den Regelwerken der FGSV sind 
anzuwenden, wenn keine lokalen oder aktuelleren Werte vorliegen. Dort, wo aktuelle-
re Daten oder räumlich spezifischere Daten vorliegen, wurden diese vom Verkehrs-
planungsbüro VIA verwendet. Dies sind insbesondere der Verkehrsentwicklungsplan 
der Stadt Leverkusen (2005) und der Ergebnisbericht zur Studie „Mobilität in 
Deutschland“ (MiD 2008). Die Verwendung dieser spezifischeren Werte wurde durch 
Fußnoten belegt. Eine Besonderheit der Untersuchung zu Hitdorf sind die zahlrei-
chen aktuellen Zählwerte, die auch die Erfassung von Tagesgängen durch Lang-
zeitzählungen umfassen. Es war also nicht erforderlich Hochrechnungswerte nach 
HBS zu greifen. Die Hochrechnungswerte nach HBS wurden den tatsächlich ermittel-
ten Tagesgängen zugeordnet.  
Die Umlegung des berechneten zukünftigen Verkehrs und die Wirkungen der ver-
schiedenen Maßnahmen wurden mit dem Leverkusener Verkehrsmodell im Pro-
gramm VISUM vorgenommen. Dieses umfasst das gesamte Stadtgebiet und basiert 
auf dem Verkehrsmodell, das im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes Lever-
kusen vom Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen erstellt 
wurde. Dieses Verkehrsmodell wird seit Jahren vom Planungsbüro VIA gepflegt und 
durch aktuelle Zählungen geeicht. 
 
In zwei Fällen sind im Gutachten vom 03.02.2011 zwei „Zahlendreher“ und eine fal-
sche Quellenangabe im Text aufgefallen. Im Gutachten vom 20. Oktober 2011 wur-
den diese Angaben inzwischen redaktionell korrigiert. Es handelte sich hierbei um 
textliche Stellen, die keine Auswirkung auf die Berechnungen und Ergebnisse haben. 
 
Die Inhalte des Gutachtens sind daher im vollen Umfang weiterhin gültig. Es besteht 
kein Anlass, an den quantitativen und qualitativen Aussagen etwas zu ändern.  
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„Alternativgutachten“ 
Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse des Planungsbüros VIA durch Herrn 
Prof. Steinauer vom 30.04.2012 sowie der Planungsvorschlag wurden als Stellung-
nahme im Rahmen des Planverfahrens gewertet. Auswirkungen auf das Planverfah-
ren zum Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ ergeben sich hierdurch nicht, da eine 
durchgängige Befahrung der Ringstraße als grundsätzliche Planungszielsetzung 
nicht infrage gestellt wird. Die in der Verkehrsuntersuchung VIA dargestellten und 
ermittelten Verkehrszahlen werden innerhalb des Berichts von Herrn Prof. Steinauer 
durch eigene Verkehrsdatenermittlung nicht widerlegt.  
 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
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Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Zu 5.) „Fahnenacker / A59“ 
Regelungen zum Ausbau der Straßensituation Fahnenacker/Langenfelder Stra-
ße/A 59 werden über den Bebauungsplan nicht getroffen. Gleichwohl stellt es das 
Ziel städtischer Planungen dar, durch verkehrsplanerische Maßnahmen den Ver-
kehrsfluss an den Kreuzungsbereichen Fahnenacker/Langenfelder Straße sowie 
Langenfelder Straße/Autobahnkreuz Monheim zu verbessern. Hierzu befinden sich 
bereits Plankonzepte des Fachbereichs Tiefbau in Vorbereitung und es erfolgten be-
reits erste Gespräche zwischen der Stadt Leverkusen und Vertreten der Stadt Mon-
heim sowie Mitarbeitern des Landesbetriebs Straßenbau NRW. 
 
Die Bedeutung dieser Kreuzungspunkte ist ersichtlich, da über die Verkehrsbezie-
hung Fahnenacker/Langenfelder Straße/Autobahn A59 eine wichtige Verkehrsbezie-
hung für den überörtlichen Verkehr zwischen Monheim und Leverkusen als nördliche 
Umfahrung Hitdorfs bereits besteht und durch den Kraftfahrzeugverkehr in Anspruch 
genommen wird. 
 
Zu 6.) „Lkw-Verkehr“ 
Die im Gutachten VIA dargestellten Lkw-Anteile wurden durch Zählungen und Kenn-
zeichenermittlung an drei Erhebungstagen an insgesamt drei Zählstellen ermittelt. 
Der Bebauungsplan selbst ist kein Instrument zur Festlegung von Beschilderungen. 
Die Festlegung von Beschilderungen ist theoretisch möglich. Dieses wird im weiteren 
Verfahren durch die städtischen Fachbereiche geprüft und von der Stadt Leverkusen 
angestrebt. 
 
Zu 7.) „Rechtliche Grundlage“ 
Der Bebauungsplan selbst ist ein eigenständiges Planungsinstrument ohne Bindung 
an ein vorgegebenes Straßenausbaukonzept, so dass das Bebauungsplanverfahren 
unabhängig von Planungsbeschlüssen zur Straßenausbauplanung ausgeführt wer-
den kann. Die vorliegende Planung folgt somit den gesetzlichen Regelungen. 
 
Zu 8., 9. und 10.) „Ausbaumaßnahmen I“ 
Der Bebauungsplan selbst legt keine Ausbauplanung für Schulwege, keine Parkplät-
ze und keine Standorte für Bushaltestellen fest. Die Prüfung von Maßnahmen zur 
Planung von Schulwegen, Parkplätzen und Bushaltestellen wird grundsätzlich vom 
Fachbereich Tiefbau im weiteren Verfahren zur Straßenausbauplanung durchgeführt 
werden. 
 
Zu 11.) „Ausbaumaßnahmen II“   
Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzepts Hitdorf, die Anordnung von Stra-
ßeneinbauten, Fahrbahnverengungen, Beschilderungen, Vorfahrtsregelungen, Fahr-
bahnbreiten, Geschwindigkeitshöchstgrenzen und Regelungen zum Busverkehr wer-
den durch den Bebauungsplan nicht festgesetzt. Theoretisch sind verschiedene 
Ausbauvarianten möglich. Im weiteren Verfahren zur Straßenausbauplanung für die 
Ringstraße und der Hitdorfer Straße werden von den städtischen Fachbereichen 66 
(Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) auch solche Maßnahmen geprüft, die im Bericht 
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zur Verkehrsuntersuchung VIA vom 20.10.11 im Kapitel 8 als Perspektiven zur weite-
ren Verkehrsentlastung für Hitdorf beschrieben worden sind. Theoretisch ist in allen 
Verkehrsvarianten die Festlegung einer Tempo-30-Zone möglich. Dieses wird eben-
falls vom Fachbereich Straßenverkehr im weiteren Verfahren zur Straßenausbaupla-
nung geprüft und von der Stadt Leverkusen angestrebt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 12: Angelika Hausdorf, Ringstraße 101A und 118, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Verkehrsuntersuchung VIA“: 
Es liegen keine sach- und fachlichen Hinweise über eine Fehlerhaftigkeit des ver-
wendeten Gutachtens vor. Zur Ermittlung der Verkehrsstärke in Hitdorf wurden ma-
nuelle Knotenstromzählungen an 5 Verkehrsknoten sowie Kennzeichenerfassung an 
4 Ortsein- und -ausfahrten und 24-Stunden-Plattenzählungen an drei Ortsein- und 
ausfahrten durchgeführt. Zusätzlich liegen aus mehreren Zählzeiträumen im Jahr 
2010 die Daten der aktuellen Bundesverkehrswegezählung vor, bei der an 3 Zähl-
stellen in Hitdorf gezählt wurde. Dieses sind wichtige Vergleichsdaten. Das Gutach-
ten zum Verkehrskonzept Hitdorf baut auf Daten aus der „Erfassung der Schwerver-
kehrsbelastung in Leverkusen-Hitdorf“ aus dem Jahr 2010 auf. Es besteht aus zwei 
Teilen und einem sehr umfangreichen Anhang. Im Quellenverzeichnis sind die ver-
wendeten Regelwerke aufgelistet. Sind im Text Berechnungsfaktoren angegeben, so 
wird in der Regel per Fußnote darauf verwiesen. In der Untersuchung zu Hitdorf sind 
also die meisten Annahmen mit Quellenangaben belegt. Neben den gebräuchlichen 
Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
wurde auch Sekundärliteratur von dem Verfasser der „Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ (Prof. Bosserhoff) herangezogen, die diffe-
renziertere Angaben enthalten. Die Kennwerte aus den Regelwerken der FGSV sind 
anzuwenden, wenn keine lokalen oder aktuelleren Werte vorliegen. Dort, wo aktuelle-
re Daten oder räumlich spezifischere Daten vorliegen, wurden diese vom Verkehrs-
planungsbüro VIA verwendet. Dies sind insbesondere der Verkehrsentwicklungsplan 
der Stadt Leverkusen (2005) und der Ergebnisbericht zur Studie „Mobilität in 
Deutschland“ (MiD 2008). Die Verwendung dieser spezifischeren Werte wurde durch 
Fußnoten belegt. Eine Besonderheit der Untersuchung zu Hitdorf sind die zahlrei-
chen aktuellen Zählwerte, die auch die Erfassung von Tagesgängen durch Lang-
zeitzählungen umfassen. Es war also nicht erforderlich Hochrechnungswerte nach 
HBS zu greifen. Die Hochrechnungswerte nach HBS wurden den tatsächlich ermittel-
ten Tagesgängen zugeordnet.  
Die Umlegung des berechneten zukünftigen Verkehrs und die Wirkungen der ver-
schiedenen Maßnahmen wurden mit dem Leverkusener Verkehrsmodell im Pro-
gramm VISUM vorgenommen. Dieses umfasst das gesamte Stadtgebiet und basiert 
auf dem Verkehrsmodell, das im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes Lever-
kusen vom Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen erstellt 
wurde. Dieses Verkehrsmodell wird seit Jahren vom Planungsbüro VIA gepflegt und 
durch aktuelle Zählungen geeicht. 
 
In zwei Fällen sind im Gutachten vom 03.02.2011 zwei „Zahlendreher“ und eine fal-
sche Quellenangabe im Text aufgefallen. Im Gutachten vom 20. Oktober 2011 wur-
den diese Angaben inzwischen redaktionell korrigiert. Es handelte sich hierbei um 
textliche Stellen, die keine Auswirkung auf die Berechnungen und Ergebnisse haben. 
 
Die Inhalte des Gutachtens sind daher im vollen Umfang weiterhin gültig. Es besteht 
kein Anlass, an den quantitativen und qualitativen Aussagen etwas zu ändern. 
 
Zu „Luftbelastung“: 
Die prognostizierte Zunahme des Verkehrs wird die Luftqualität im Bereich Ringstra-
ße nur unerheblich verschlechtern. Aufgrund der günstigen Standortbedingungen 
(Straßenbreite, niedrige und weitgehend fehlende geschlossene Bebauung, relativ 
geringe Hintergrundbelastung der Luft, gute Ventilationsverhältnisse, relativ geringe 
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Gesamtverkehrsbelastung, usw.) kann davon ausgegangen werden, dass hier die 
Grenzwerte gem. 39. BImSchV nach wie vor erheblich unterschritten werden. Nach 
den beim Luftschadstoff-Screening Leverkusen gewonnenen Erfahrungen und Er-
kenntnissen aus der Fachliteratur ist in der Regel mit Grenzwertüberschreitungen 
gem. 39. BImSchV – bei ungünstigen Standortbedingungen – erst ab DTV-Werten 
von etwa 10.000 zu rechnen.  
 
Zu „Anliegerbeiträge“: 
Die Ergebnisse der Verkehrserhebung durch das Büro VIA stellt dar, dass nahezu 
80 % des Verkehrsaufkommens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der 
den Ortsteil selbst betrifft. Der Anteil des Durchgangsverkehrs beträgt ca. 20 % und 
stellt damit nicht die Hauptbelastung der Verkehrswege dar. Die Ringstraße wird zu-
künftig weiterhin als Gemeindestraße klassifiziert sein und wird nicht allein die Funk-
tion einer Ortsdurchfahrt der L 293 übernehmen, sondern nur Teilverkehre der Hit-
dorfer Straße aufnehmen, um die Hitdorfer Straße zu entlasten. Die Ringstraße dient 
primär weiterhin dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hitdorf auf-
zunehmen und auf das weitere Straßennetz zu verteilen.  
 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zur Festsetzung von An-
liegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Beitragserhebung für den 
Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis Stöckenstraße und Concordi-
astraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach dem Baugesetzbuch und der 
Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. Ein Erstausbau der Ringstraße 
wäre auch ohne Bebauungsplan zu erwarten. Die Beitragserhebung für die bereits 
hergestellten Abschnitte Langenfelder Straße bis Widdauener Straße und Stöcken-
straße bis  Concordiastraße wird nach den Vorschriften des Kommunalabgabenge-
setzes NRW und der städtischen Beitragssatzung abgerechnet. Dementsprechend 
wird den gesetzlichen Regelungen und Anforderungen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
Zu „Höhenausgleich“: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 192/I „Ringstraße“ wird eine Straßen-
verkehrsfläche festgesetzt. Eine nach § 9 Abs. 3 S. 1 BauGB mögliche Festsetzung 
zur Höhenlage der Straßenverkehrsfläche ist im Bebauungsplan nicht vorgesehen. 
Eine Verpflichtung zur Festsetzung der Höhenlage einer Straßenverkehrsfläche 
ergibt sich aus dem Gesetz nicht. Die zukünftige Trasse der Ringstraße soll ebenso 
wie die bisherige der natürlichen Geländeoberfläche folgen. Die Höhe der künftigen 
Fahrbahn wird daher der heutigen entsprechen. Die vorhandene Fahrbahn wird ent-
fernt und entsprechend der bestehenden Richtlinien für den Bau von Straßen neu 
aufgebaut. Etwaige dabei entstehenden geringfügigen Differenzen von ca. +/- 30 cm 
sind nicht auszuschließen, führen jedoch nicht zur Beeinträchtigung der angrenzen-
den Grundstücke. Die Prüfung und Durchführung des Straßenausbaus wird im weite-
ren Verfahren von den städtischen Fachabteilungen zur Straßenverkehrsplanung 
durchgeführt werden. 
 
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
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Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße(Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 13: Christel Hein, Stephan-Lochner-Str. 21, 51371 Leverkusen 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Ausbaumaßnahmen“:  
Maßnahmen zu Geschwindigkeitshöchstgrenzen, Verkehrseinbauten oder Radwe-
gen werden durch den Bebauungsplan nicht festgesetzt. Die Annahme einer in-
nerörtlichen Geschwindigkeit von 50 km/h im Immissionsgutachten Stöcker dient le-
diglich der Annahme, um bei der Ermittlung von Lärmschutzmaßnahmen von einer 
maximalen Belastungssituation auszugehen. Theoretisch ist in allen Verkehrsvarian-
ten die Festlegung einer Tempo-30-Zone möglich. Dieses wird vom Fachbereich 
Straßenverkehr im weiteren Verfahren zur Straßenausbauplanung grundsätzlich ge-
prüft und von der Stadt Leverkusen angestrebt. 
 
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
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Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 14: Josef Krämer, Ringstraße 5, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten- Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
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Zu „Lkw-Verkehr“: 
Vom Planungsbüros VIA wurde der Anteil des Schwerlastverkehrs in Hitdorf ermittelt. 
Demnach beträgt der Anteil des Durchgangsverkehrs des Schwerverkehrs  ohne Li-
nienbusse am Gesamtschwerlastverkehr 14 %. Es überwiegt somit der Quell- und 
Zielverkehrsanteil am Schwerverkehr mit 86 %. Die Hitdorfer Straße wird dabei nur 
wenig von diesem Verkehr in Anspruch genommen, da die Hauptverkehrsbeziehung 
des Schwerverkehrs zwischen dem östlichen Kreisverkehr der Hitdorfer Straße und 
der Langenfelder Straße besteht. Für Linienbusse wurden durchschnittlich 100 Fahr-
ten täglich auf der Hitdorfer Straße ermittelt. Würde bei Umsetzung des Verkehrs-
konzepts Hitdorf ein Anteil des Schwerverkehrs von der Hitdorfer Straße auf die 
Ringstraße umverteilt, ermittelt das Büro VIA für die Ringstraße 50 Schwerverkehrs-
fahrten ohne Busverkehr (DTV werktags) sowie durchschnittlich 47 Busfahrten 
(DTV). Der Anteil des Schwerverkehrs wurde vom Ingenieurbüro Stöcker bei der Er-
mittlung der Lärmbelastung berücksichtigt. Die hierzu ermittelten Werte fließen ein in 
die Erstellung der Lärmkartierungen und führen im Weiteren zu Angaben für Schall-
schutzmaßnahmen. Durch Einhaltung dieser Schallschutzmaßnahmen wird den er-
forderlichen Lärmschutzanforderungen entsprochen. Der Bebauungsplan selbst setzt 
keine Maßnahmen für Beschilderungen fest. Durch die für den Straßenverkehr zu-
ständigen Fachbereiche ist zu prüfen, dass die Verbotsschilder für unbefugten LKW-
Verkehr auch für die Ringstraße gelten.  
 
Zu „Anliegerbeiträgen“: 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zu der Festsetzung von 
Anliegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Ergebnisse der Verkehrser-
hebung durch das Büro VIA stellen dar, dass nahezu 80 % des Verkehrsaufkom-
mens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der den Ortsteil selbst betrifft. Die 
Ringstraße wird zukünftig weiterhin als Gemeindestraße klassifiziert sein. Die Ring-
straße dient primär dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hitdorf 
aufzunehmen und auf das weitere Straßennetz zu verteilen. 
 
Die Beitragserhebung für den Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis 
Stöckenstraße und Concordiastraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach 
dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. 
Der Erstausbau der Ringstraße wäre auch ohne Bebauungsplanverfahren zu erwar-
ten. Die Beitragserhebung für die bereits hergestellten Abschnitte Langenfelder Stra-
ße bis Widdauener Straße und Stöckenstraße bis  Concordiastraße wird nach den 
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW und der städtischen Beitragssat-
zung abgerechnet. Dementsprechend wird den gesetzlichen Regelungen und Anfor-
derungen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 15: Albert Lammert, Grünstraße 13a, 51371 Leverkusen 
 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.) Der Bereich der Ringstraße zwischen dem Kreisverkehr am Ortseingang/Aldi 
bis zur Langenfelder Straße/Raiffeisenbank wird vom Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans nicht erfasst. Angaben zur Ausbauplanung der Ringstraße werden vom 
Fachbereich Tiefbau erteilt. 
 
Zu 2.) Durch den Anschluss der Ringstraße an die Hitdorfer Straße kommt es zur 
Verkehrszunahme auf dem östlichen Teil der Ringstraße, der vom Bebauungsplan 
nicht erfasst wird. Zwischen Langenfelder Straße und Fährstraße wird im Verkehrs-
gutachten VIA eine Zunahme um bis zu 7,9 % prognostiziert, im Abschnitt zwischen 
Fährstraße und Hitdorfer Straße liegt die Zunahme bei bis zu 1,6 %. Die Anforderun-
gen an den Lärmschutz richten sich nach der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV). Die 16. BImSchV gilt nach § 1 Abs. 1 
für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen. Eine Änderung 
ist nach  1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 16. BImSchV wesentlich, wenn durch einen erheb-
lichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 
70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 DB(A) in der Nacht erhöht wird. Diese Vo-
raussetzung würde vorliegen, wenn das Verkehrsaufkommen mindestens verdoppelt 
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würde. Da kein erheblicher baulicher Eingriff für den östlichen Abschnitt der Ring-
straße vorgesehen ist, bestehen in diesem Abschnitt der Ringstraße keine Ansprü-
che auf Lärmschutzmaßnahmen. Generell wäre in diesem Bereich auch keine Erhö-
hung des Verkehrslärms um 3 dB (A) zu erwarten. 
 
Zu 3.) Durch den Bebauungsplan erfolgt keine Festlegung einer Geschwindigkeits-
höchstgrenze. Die Annahme einer innerörtlichen Geschwindigkeit von 50 km/h im 
Immissionsgutachten Stöcker dient lediglich der Annahme, um bei der Ermittlung von 
Lärmschutzmaßnahmen von einer maximalen Belastungssituation auszugehen. The-
oretisch ist in allen Verkehrsvarianten die Festlegung einer Tempo-30-Zone möglich. 
Dieses wird vom Fachbereich Straßenverkehr im weiteren Verfahren zur Straßen-
ausbauplanung grundsätzlich geprüft und von der Stadt Leverkusen angestrebt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 16: Aloys Longerich, Ringstraße 101, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Verkehrsminderung/Lärmverteilung“: 
Die Ergebnisse der Verkehrserhebung durch das Büro VIA stellt dar, dass nahezu 
80 % des Verkehrsaufkommens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der 
den Ortsteil selbst betrifft. Dieser Verkehr kann nicht aus Hitdorf herausgehalten 
werden, da er von den Hitdorfern selbst verursacht wird. Durch den Bebauungsplan 
Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine Straßenverkehrsfläche geschaf-
fen, die die Ringstraße an die Hitdorfer Straße anbindet und ein geschlossenes Stra-
ßenverkehrsnetz innerhalb Hitdorfs herstellt. Hierdurch wird grundsätzlich eine 
durchgängige Befahrung der Ringstraße für den allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. 
Bedingt durch diese Maßnahme werden Teilverkehre von der Hitdorfer Straße auf die 
Ringstraße umverteilt. 
 
In dem vom Ingenieurbüro Stöcker erstellen Immissionsgutachten werden die Aus-
wirkungen der Verkehrszunahme auf der Ringstraße untersucht, die sich aufgrund 
der Anbindung an die Hitdorfer Straße ergeben. Die Untersuchung der Aspekte des 
Verkehrslärms sowie deren Auswirkungen auf die Anwohner zählen zu den abwä-
gungsrelevanten Belangen innerhalb des Planverfahrens. Aus den Untersuchungs-
erbnissen ergeben sich Aussagen, welche Maßnahmen zum Schutz vor dem Ver-
kehrslärm getroffen werden müssen, um die Anforderungen an den Immissions-
schutz zu erfüllen. Die Lärmgrenzwerte richten sich hierbei nach den Werten der 16. 
BImSchV. Für die Ringstraße wurden die Anforderungen an passive Schallschutz-
maßnahmen ermittelt, da die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen (bspw. 
Schallschutzwände oder –wälle) aufgrund der Örtlichkeit sowie aus städtebaulichen, 
finanziellen und technischen Gründen nicht vorgesehen ist. Der notwendige Lärm-
schutz für schutzbedürftige Räume (z.B. Schlaf- und Wohnräume) der angrenzenden 
Gebäude kann als passiver Schallschutz in Form von Fenstern mit entsprechender 
Schallschutzklassifizierung hergestellt werden. Das Gutachten stellt in seiner Aus-
wertung dar, an welchen Wohnhäusern dem Grunde nach Ansprüche für Maßnah-
men des Schallschutzes bestehen. Demzufolge entspricht die vorliegende Planung 
den gesetzlichen und von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen. 
 
Grundsätzlich ist die vorgesehene Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße 
städtebaulich gerechtfertigt. Unter Beachtung der sachgemäßen Abwägung der 
Schallschutzbelange und der städtebaulichen Belange kommt die Stadt Leverkusen 
zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene durchgängige Befahrung der Ringstraße 
gegenüber dem Zustand ohne weiterführende Verknüpfung notwendig ist, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Erschließungssituation in Hitdorf zu erreichen. Zielset-
zung ist die gleichmäßige Verteilung der in Hitdorf anfallenden Verkehre, um durch 
eine geringere Frequentierung der Hitdorfer Straße die dortige Lebens- und Aufent-
haltsqualität zu verbessern und verkehrstechnische Maßnahmen durchführen zu 
können, die der städtebaulichen Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte dienen. Zudem 
sollen hierdurch verkehrstechnische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
notwendig sind, um die von der Stadt Leverkusen im Flächennutzungsplan darge-
stellten und zur Sicherung der Wohnraumversorgung vorgesehenen Wohngebietsflä-
chen in Hitdorf zu entwickeln. 
 
Es wird durch die Stadt Leverkusen nicht verkannt, dass durch den Anschluss der 
Ringstraße an die Hitdorfer Straße die Bewohner der Ringstraße mit zusätzlichem 
Verkehr deutlich belastet werden. Es ist allerdings Schwerpunkt der städtischen Ziel-
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setzungen, insbesondere für den innerörtlichen Bereich Hitdorf, Entlastungsmaß-
nahmen zu erzielen. Der Ortsmitte von Hitdorf wird ein besonderer Stellenwert zuer-
kannt, da dieser Bereich aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner Versor-
gungsfunktion für alle Bewohner des Stadtteils von Bedeutung ist und damit der All-
gemeinheit dient. 
 
Zu „Umgehungsstraße“: 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße(Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
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plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Zu „Verkehrsuntersuchung VIA“: 
Es liegen keine sach- und fachlichen Hinweise über eine Fehlerhaftigkeit des ver-
wendeten Gutachtens vor. Zur Ermittlung der Verkehrsstärke in Hitdorf wurden ma-
nuelle Knotenstromzählungen an 5 Verkehrsknoten sowie Kennzeichenerfassung an 
4 Ortsein- und -ausfahrten und 24-Stunden-Plattenzählungen an drei Ortsein- und 
ausfahrten durchgeführt. Zusätzlich liegen aus mehreren Zählzeiträumen im Jahr 
2010 die Daten der aktuellen Bundesverkehrswegezählung vor, bei der an 3 Zähl-
stellen in Hitdorf gezählt wurde. Dieses sind wichtige Vergleichsdaten. Das Gutach-
ten zum Verkehrskonzept Hitdorf baut auf Daten aus der „Erfassung der Schwerver-
kehrsbelastung in Leverkusen-Hitdorf“ aus dem Jahr 2010 auf. Es besteht aus zwei 
Teilen und einem sehr umfangreichen Anhang. Im Quellenverzeichnis sind die ver-
wendeten Regelwerke aufgelistet. Sind im Text Berechnungsfaktoren angegeben, so 
wird in der Regel per Fußnote darauf verwiesen. In der Untersuchung zu Hitdorf sind 
also die meisten Annahmen mit Quellenangaben belegt. Neben den gebräuchlichen 
Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
wurde auch Sekundärliteratur von dem Verfasser der „Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ (Prof. Bosserhoff) herangezogen, die diffe-
renziertere Angaben enthalten. Die Kennwerte aus den Regelwerken der FGSV sind 
anzuwenden, wenn keine lokalen oder aktuelleren Werte vorliegen. Dort, wo aktuelle-
re Daten oder räumlich spezifischere Daten vorliegen, wurden diese vom Verkehrs-
planungsbüro VIA verwendet. Dies sind insbesondere der Verkehrsentwicklungsplan 
der Stadt Leverkusen (2005) und der Ergebnisbericht zur Studie „Mobilität in 
Deutschland“ (MiD 2008). Die Verwendung dieser spezifischeren Werte wurde durch 
Fußnoten belegt. Eine Besonderheit der Untersuchung zu Hitdorf sind die zahlrei-
chen aktuellen Zählwerte, die auch die Erfassung von Tagesgängen durch Lang-
zeitzählungen umfassen. Es war also nicht erforderlich Hochrechnungswerte nach 
HBS zu greifen. Die Hochrechnungswerte nach HBS wurden den tatsächlich ermittel-
ten Tagesgängen zugeordnet.  
Die Umlegung des berechneten zukünftigen Verkehrs und die Wirkungen der ver-
schiedenen Maßnahmen wurden mit dem Leverkusener Verkehrsmodell im Pro-
gramm VISUM vorgenommen. Dieses umfasst das gesamte Stadtgebiet und basiert 
auf dem Verkehrsmodell, das im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes Lever-
kusen vom Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen erstellt 
wurde. Dieses Verkehrsmodell wird seit Jahren vom Planungsbüro VIA gepflegt und 
durch aktuelle Zählungen geeicht. 
 
In zwei Fällen sind im Gutachten vom 03.02.2011 zwei „Zahlendreher“ und eine fal-
sche Quellenangabe im Text aufgefallen. Im Gutachten vom 20. Oktober 2011 wur-
den diese Angaben inzwischen redaktionell korrigiert. Es handelte sich hierbei um 
textliche Stellen, die keine Auswirkung auf die Berechnungen und Ergebnisse haben. 
 
Die Inhalte des Gutachtens sind daher im vollen Umfang weiterhin gültig. Es besteht 
kein Anlass, an den quantitativen und qualitativen Aussagen etwas zu ändern. 
 
Zu „Einbahnstraßenregelung“: 
Festsetzungen für Einbahnstraßenregelung oder Maßnahmen, die zu Stop- and Go-
Verkehren führen könnten, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 192/I 
„Ringstraße“. Über den Bebauungsplan erfolgt die Festsetzung einer Straßenver-
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kehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße. Hierdurch wird 
grundsätzlich die Nutzung der Ringstraße durch den allgemeinen Kfz-Verkehr ermög-
licht und damit auch die Umsetzung des vom Rat der Stadt Leverkusen beschlosse-
nen Verkehrskonzepts Hitdorf. Die Auswirkungen der sich hieraus ergebenen Ver-
kehrszunahme auf der Ringstraße werden innerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
berücksichtigt. Als Belastungswerte werden die Verkehrszahlen angenommen, die 
sich bei Umsetzung des Verkehrskonzeptes ergeben.  
 
Zu „Verbindungsstraßen“: 
 Auf den Verbindungsstraßen zwischen Ringstraße und Hitdorfer Straße werden 
durch das Verkehrsgutachten VIA sowohl Steigerungen als auch Abnahmen der Ver-
kehrsmenge prognostiziert, die sich bei Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer 
Straße ergeben. Auf den Abschnitten der Mohlenstraße und der Weinhäuserstraße 
wird eine Verkehrszunahme von bis zu 200 Kfz/24h erwartet. Auf den betroffenen 
Straßenabschnitten von Concordiastraße (- 300 Kfz/24h), Stöckenstraße (- 40 
Kfz/24h) sowie der Langenfelder Straße (- 820 Kfz/24h) sind bei Umsetzung der im 
Flächennutzungsplan dargestellten Wohngebiete geringere Verkehrszahlen bei An-
bindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße zu erwarten (Variante 3+), als wenn 
diese Verbindung unterbliebe (Variante 1+). Insofern überwiegen diesbezüglich die 
Vorteile bei Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße. 
 
Zu „Anliegerbeiträgen“: 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zu der Festsetzung von 
Anliegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Ergebnisse der Verkehrser-
hebung durch das Büro VIA stellen dar, dass nahezu 80 % des Verkehrsaufkom-
mens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der den Ortsteil selbst betrifft. Die 
Ringstraße wird zukünftig weiterhin als Gemeindestraße klassifiziert sein. Die Ring-
straße dient primär dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hitdorf 
aufzunehmen und auf das weitere Straßennetz zu verteilen. 
 
Die Beitragserhebung für den Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis 
Stöckenstraße und Concordiastraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach 
dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. 
Ein Erstausbau der Ringstraße wäre auch ohne Bebauungsplanverfahren zu erwar-
ten. Die Beitragserhebung für die bereits hergestellten Abschnitte Langenfelder Stra-
ße bis Widdauener Straße und Stöckenstraße bis  Concordiastraße wird nach den 
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW und der städtischen Beitragssat-
zung abgerechnet. Dementsprechend wird den gesetzlichen Regelungen und Anfor-
derungen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.   



89 
 

A 17: Sandra Masur, Hitdorfer Straße 305, 51371 Leverkusen 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Hitdorfer Straße“: 
Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark vom Verkehr beanspruchte innerörtli-
che Straße und soll entlastet werden. Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ bil-
det die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der Ringstraße sowie deren Anbindung an 
die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird die Ringstraße von Kraftfahrzeugen 
befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdorfer Straße als Verkehrsstraße zur 
Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer Straße bei Umsetzung dieser Maß-
nahme wird durch das Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA nachgewiesen. So 
reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersuchung VIA der Kfz-Verkehr für die Hitdorfer 
Straße zwischen Heerweg und Concordiastraße um 2090 Fahrzeuge/24h, zwischen 
Concordiastraße und Stöckenstraße um 1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwischen Stö-
ckenstraße und Mohlenstraße um 1560 Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße und Wein-
häuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen Weinhäuserstraße und Parkstraße um 
1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und Langenfelder Straße um 1450 Kfz/24h. 
Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 41 %ige Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens und stellt damit eine deutliche Verkehrsentlastung dar. Dass die Anzahl der 
reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzeitig auch zu einer wahrnehmbaren Lär-
mentlastung führt begründet sich durch die vom Verkehrslärm vorbelastete Aus-
gangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das Empfinden des menschlichen 
Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine verminderte Lautstärke wahr-
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nimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % reduziert werden, was aber 
aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt werden kann. Allerdings stellt 
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine wahr-
nehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar und verbessert dadurch erheblich 
die Lebensqualität für Anwohner und Besucher sowie die Nutzungsqualität für Rad-
fahrer und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrsmenge aus der Hitdorfer 
Straße ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebaulichen Ziele zum Ausbau der 
Hitdorfer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte. 
 
Zu „Umgehungsstraße“: 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
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Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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A 18: Georg Orlowski, Ringstraße 99, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu a)  
Durch den Bebauungsplan erfolgt keine Festlegung einer Geschwindigkeitshöchst-
grenze. Die Annahme einer innerörtlichen Geschwindigkeit von 50 km/h im Immissi-
onsgutachten Stöcker dient lediglich der Annahme, um bei der Ermittlung von Lärm-
schutzmaßnahmen von einer maximalen Belastungssituation auszugehen. Theore-
tisch ist in allen Verkehrsvarianten die Festlegung einer Tempo-30-Zone möglich. 
Dieses wird vom Fachbereich Straßenverkehr im weiteren Verfahren zur Straßen-
ausbauplanung grundsätzlich geprüft und von der Stadt Leverkusen angestrebt. 
 
Zu b.) 
Über den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ erfolgt grundsätzlich die Festset-
zung einer Straßenverkehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer 
Straße. Der Bebauungsplan legt keine Maßnahmen zur Verkehrslenkung fest. Die 
Prüfung und Durchführung der Straßenverkehrsplanung wird im weiteren Verfahren 
von den städtischen Fachabteilungen Tiefbau und Straßenverkehr durchgeführt wer-
den. 
 
Zu c.) 
Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ stellt die Festsetzung einer Straßenver-
kehrsfläche dar. Festsetzungen zur Durchfahrt von Bussen oder Maßnahmen zur 
Ausbauplanung stellen keinen Planungsinhalt des Bebauungsplans dar. Diese Maß-
nahmen werden im weiteren Verfahren zur Ausbauplanung vom Fachbereich Tiefbau 
vorgenommen. 
Die Verlagerung von Verkehr von der A 59 auf das innerörtliche Verkehrsnetz, insbe-
sondere auf dem östlichen Abschnitt der Ringstraße, wurde in der vom Planungsbüro 
VIA durchgeführten Verkehrsuntersuchung nur im Zusammenhang mit dem Bau ei-
ner Umgehungsstraße (Bernsteinstraße/Variante 4+) nachgewiesen. 
Regelungen zum Ausbau der Straßensituation Fahnenacker/Langenfelder Stra-
ße/A 59 werden über den Bebauungsplan nicht getroffen. Gleichwohl stellt es das 
Ziel städtischer Planungen dar, durch verkehrsplanerische Maßnahmen den Ver-
kehrsfluss an den Kreuzungsbereichen Fahnenacker/Langenfelder Straße sowie 
Langenfelder Straße/Autobahnkreuz Monheim zu verbessern. Hierzu befinden sich 
bereits Plankonzepte des Fachbereichs Tiefbau in Vorbereitung und es erfolgten be-
reits erste Gespräche zwischen der Stadt Leverkusen und Vertreten der Stadt Mon-
heim sowie Mitarbeitern der Straßenverkehrsbehörde NRW.  
Die Bedeutung dieser Kreuzungspunkte ist ersichtlich, da über die Verkehrsbezie-
hung Fahnenacker/Langenfelder Straße/Autobahn A59 eine wichtige Verkehrsbezie-
hung für den überörtlichen Verkehr zwischen Monheim und Leverkusen als nördliche 
Umfahrung Hitdorfs bereits besteht und durch den Kraftfahrzeugverkehr in Anspruch 
genommen wird. 
 
Zu d.) 
Städtische Beschlüsse zum Ausbau der Ringstraße erst nach dem Bau einer Umge-
hungsstraße wurden in der Vergangenheit nicht gefasst. Der Anschluss der Ring-
straße an die Hitdorfer Straße erfolgt nicht als Ersatz für eine Umgehungsstraße 
sondern, um Teilverkehre der Hitdorfer Straße aufzunehmen. Die Ergebnisse der 
Verkehrserhebung durch das Büro VIA stellt dar, dass nahezu 80 % des Verkehrs-
aufkommens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der den Ortsteil selbst 
betrifft. Der Anteil des Durchgangsverkehrs beträgt ca. 20 % und stellt damit nicht die 
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Hauptbelastung der Verkehrswege dar. Die Ringstraße dient primär weiterhin dazu, 
den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hitdorf aufzunehmen und auf das 
weitere Straßennetz zu verteilen. Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grund-
sätzlich zur Festsetzung von Anliegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die 
Beitragserhebung für den Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis 
Stöckenstraße und Concordiastraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach 
dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. 
Der Erstausbau der Ringstraße wäre auch ohne Bebauungsplanverfahren zu erwar-
ten. Die Beitragserhebung für die bereits hergestellten Abschnitte Langenfelder Stra-
ße bis Widdauener Straße und Stöckenstraße bis  Concordiastraße wird nach den 
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW und der städtischen Beitragssat-
zung abgerechnet. Dementsprechend wird den gesetzlichen Regelungen und Anfor-
derungen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt.  
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A 19: Yvonne Paetzold, Ringstraße 116, 51371 Leverkusen 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Kosten“ und „Kreisverkehr“: 
Grundsätzlich werden über den Bebauungsplan keine Ausbaumaßnahmen festge-
setzt. Das vom Rat beschlossene Verkehrskonzept sieht allerdings vor, dass die 
Verkehre von der Hitdorfer Straße auf die Ringstraße und die Hitdorfer Straße aufge-
teilt werden. Dies bedeutet, dass die Ringstraße auch den Durchgangsverkehr von 
Pkw und Lkw in der entsprechenden Größenordnung aufnehmen wird. Daher werden 
sowohl der Querschnitt als auch der Straßenaufbau der Ringstraße auf das zu erwar-
tende Verkehrsaufkommen abgestimmt. Die Minikreisverkehre dienen der gewünsch-
ten und durch die Stadt Leverkusen angestrebten Geschwindigkeitsreduzierung auf 
der Ringstraße. 
 
Zu „Umgehungsstraße“:  
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
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hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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A 20: Hans-Joseph Schilling, Stephan-Lochner-Str. 18, 51371 Leverkusen 
und 13 weitere Unterzeichner 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Verkehrszunahme“: 
Durch den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine Stra-
ßenverkehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße geschaffen. 
Hierdurch wird grundsätzlich eine durchgängige Befahrung der Ringstraße für den 
allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. Bedingt durch diese Maßnahme werden Teil-
verkehre von der Hitdorfer Straße auf die Ringstraße umverteilt. In dem vom Ingeni-
eurbüro Stöcker erstellen Gutachten werden die Auswirkungen der Verkehrszunah-
me auf der Ringstraße untersucht, die sich aufgrund der Anbindung an die Hitdorfer 
Straße ergeben. Die Untersuchung der Aspekte des Verkehrslärms sowie deren 
Auswirkungen auf die Anwohner zählen zu den abwägungsrelevanten Belangen in-
nerhalb des Planverfahrens. Aus den Untersuchungserbnissen ergeben sich Aussa-
gen, welche Maßnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslärm getroffen werden müs-
sen, um die Anforderungen an den Immissionsschutz zu erfüllen. Die Lärmgrenzwer-
te richten sich hierbei nach den Werten der 16. BImSchV. 
 
Für die Ringstraße wurden die Anforderungen an passive Schallschutzmaßnahmen 
ermittelt, da die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen (bspw. Schallschutz-
wände oder –wälle) allein aufgrund der Örtlichkeit sowie aus städtebaulichen, finan-
ziellen und technischen Gründen nicht vorgesehen ist. Der notwendige Lärmschutz 
für schutzbedürftige Räume (z.B. Schlaf- und Wohnräume) der angrenzenden Ge-
bäude kann als passiver Schallschutz in Form von Fenstern mit entsprechender 
Schallschutzklassifizierung hergestellt werden. Das Gutachten stellt in seiner Aus-
wertung dar, an welchen Wohnhäusern dem Grunde nach Ansprüche für Maßnah-
men des Schallschutzes bestehen. Demzufolge entspricht die vorliegende Planung 
den gesetzlichen und von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen. 
 
Grundsätzlich ist die vorgesehene Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße 
städtebaulich gerechtfertigt. Unter Beachtung der sachgemäßen Abwägung der 
Schallschutzbelange und der städtebaulichen Belange kommt die Stadt Leverkusen 
zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene durchgängige Befahrung der Ringstraße 
gegenüber dem Zustand ohne weiterführende Verknüpfung notwendig ist, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Erschließungssituation in Hitdorf zu erreichen Zielset-
zung ist die gleichmäßige Verteilung der in Hitdorf anfallenden Verkehre, um durch 
eine geringere Frequentierung der Hitdorfer Straße die dortige Lebens- und Aufent-
haltsqualität zu verbessern und verkehrstechnische Maßnahmen durchführen zu 
können, die der städtebaulichen Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte dienen. Zudem 
sollen hierdurch verkehrstechnischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
notwendig sind, um die von der Stadt Leverkusen im Flächennutzungsplan darge-
stellten und zur Sicherung der Wohnraumversorgung vorgesehenen Wohngebietsflä-
chen in Hitdorf zu entwickeln. 
 
Geräusche in Garten- und Außenwohnbereichen würden sich nur durch aktive 
Schallschutzmaßnahmen vermeiden lassen. Dieses würde bedeuten, dass Schall-
schutzwände errichtet werden müssten, die aufgrund Ihrer Höhe Gärten verschatten, 
das Stadtbild negativ prägen und erhebliche Kosten verursachen würden. Diese 
Aufwendungen stehen in keinem Verhältnis zum eigentlichen Schutzzweck. Die Viel-
zahl von Grundstückszufahrten und Hauszugängen verhindern grundsätzlich eine 
effektive Abschirmung durch Schallschutzwände.  Die Gärten an der Ringstraße sind 
zudem überwiegend so orientiert, dass sie von der vom Verkehr abgewandten Seite 



99 
 

liegen und so für Gärten und Balkone keine Einschränkung in der Aufenthaltsqualität 
besteht. Allein im Bereich der Widdauener Straße (Ringstraße 84 – 86 und Widdaue-
ner Straße 9), der Mohlenstraße 26 – 28 sowie der Stephan-Lochner-Straße 2 – 34 
grenzen die Hausgärten direkt an die Ringstraße und sind von zusätzlichen Lärmbe-
lastungen betroffen. Letztendlich wird den Planungszielen zur verkehrstechnischen 
und der damit verbundenen städtebaulichen Entwicklung Hitdorfs eine höhere Be-
deutung zuerkannt gegenüber der individuellen Wahrnehmung von Verkehrsgeräu-
schen in den Garten- und Außenwohnbereichen. 
 
Zu „3000 Autos“: 
In den vom Planungsbüro VIA ermittelten Verkehrszahlen (Kfz/24h) wird die sich er-
höhende Verkehrsmenge auf der Ringstraße prognostiziert. Vergleichswerte sind die 
Datenangaben der Variante 2020+ ohne Verkehrskonzept (Variante 1+) und die Va-
riante 2020+ mit Verkehrskonzept (Variante 3+). Durch die Öffnung der Ringstraße 
für den Kfz-Verkehr erhöht sich die Verkehrsbelastung zwischen Heerweg und Klein-
gansweg um 1150 Kfz/24h, zwischen Kleingansweg und Stöckenstraße um 1610 
Kfz/24h, zwischen Stöckenstraße und Mohlenstraße um 1250 Kfz/24h, zwischen 
Mohlenstraße und Weinhäuser Straße um 1200 Kfz/24h, zwischen Weinhäuser Stra-
ße und Widdauener Straße um 1150 Kfz/24h und zwischen Widdauener Straße und 
Langenfelder Straße um 1110 Kfz/24h. 
 
Zu „Landesstraße“: 
Die Ergebnisse der Verkehrserhebung durch das Büro VIA stellt dar, dass nahezu 80 
% des Verkehrsaufkommens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der den 
Ortsteil selbst betrifft. Der Anteil des Durchgangsverkehrs beträgt ca. 20 % und stellt 
damit nicht die Hauptbelastung der Verkehrswege dar. Die Ringstraße wird zukünftig 
weiterhin als Gemeindestraße klassifiziert sein und wird nicht allein die Funktion ei-
ner Ortsdurchfahrt der L 293 übernehmen, sondern nur Teilverkehre der Hitdorfer 
Straße aufnehmen, um die Hitdorfer Straße zu entlasten. Die Ringstraße dient primär 
weiterhin dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hitdorf aufzuneh-
men und auf das weitere Straßennetz zu verteilen. 
 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zur Festsetzung von An-
liegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Beitragserhebung für den 
Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis Stöckenstraße und Concordi-
astraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach dem Baugesetzbuch und der 
Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. Für die Ringstraße wäre ein 
Erstausbau auch ohne Bebauungsplanverfahren zu erwarten. Die Beitragserhebung 
für die bereits hergestellten Abschnitte Langenfelder Straße bis Widdauener Straße 
und Stöckenstraße bis  Concordiastraße wird nach den Vorschriften des Kommunal-
abgabengesetzes NRW und der städtischen Beitragssatzung abgerechnet. Dement-
sprechend wird den gesetzlichen Regelungen und Anforderungen zur Beitragserhe-
bung gefolgt. 
 
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
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Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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A 21: Karl Schweiger, Lohrstraße 76, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Beschluss der Bezirksvertretung“: 
Der Bebauungsplan selbst ist ein eigenständiges Planungsinstrument ohne Bindung 
an ein vorgegebenes Straßenausbaukonzept, so dass das Bebauungsplanverfahren 
unabhängig von Planungsbeschlüssen zur Straßenausbauplanung ausgeführt wer-
den kann. Die vorliegende Planung folgt somit den gesetzlichen Regelungen. 
 
Zu „Verkehrslärm“:  
Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark vom Verkehr beanspruchte innerörtli-
che Straße und soll entlastet werden. Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ bil-
det die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der Ringstraße sowie deren Anbindung an 
die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird die Ringstraße von Kraftfahrzeugen 
befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdorfer Straße als Verkehrsstraße zur 
Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer Straße bei Umsetzung dieser Maß-
nahme wird durch das Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA nachgewiesen. So 
reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersuchung VIA der Kfz-Verkehr für die Hitdorfer 
Straße zwischen Heerweg und Concordiastraße um 2090 Fahrzeuge/24h, zwischen 
Concordiastraße und Stöckenstraße um 1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwischen Stö-
ckenstraße und Mohlenstraße um 1560 Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße und Wein-
häuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen Weinhäuserstraße und Parkstraße um 
1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und Langenfelder Straße um 1450 Kfz/24h. 
Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 41 %ige Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens und stellt damit eine deutliche Verkehrsentlastung dar. Dass die Anzahl der 
reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzeitig auch zu einer wahrnehmbaren Lär-
mentlastung führt begründet sich durch die vom Verkehrslärm vorbelastete Aus-
gangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das Empfinden des menschlichen 
Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine verminderte Lautstärke wahr-
nimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % reduziert werden, was aber 
aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt werden kann. Allerdings stellt 
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine wahr-
nehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar und verbessert dadurch erheblich 
die Lebensqualität für Anwohner und Besucher sowie die Nutzungsqualität für Rad-
fahrer und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrsmenge aus der Hitdorfer 
Straße ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebaulichen Ziele zum Ausbau der 
Hitdorfer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte. 
 
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
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ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.   
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A 22: Oliver Terler, Hitdorfer Straße 133, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Verkehrsbelastung Hitdorfer Straße“: 
Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark vom Verkehr beanspruchte innerörtli-
che Straße und soll entlastet werden. Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ bil-
det die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der Ringstraße sowie deren Anbindung an 
die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird die Ringstraße von Kraftfahrzeugen 
befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdorfer Straße als Verkehrsstraße zur 
Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer Straße bei Umsetzung dieser Maß-
nahme wird durch das Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA nachgewiesen. So 
reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersuchung VIA der Kfz-Verkehr für die Hitdorfer 
Straße zwischen Heerweg und Concordiastraße um 2090 Fahrzeuge/24h, zwischen 
Concordiastraße und Stöckenstraße um 1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwischen Stö-
ckenstraße und Mohlenstraße um 1560 Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße und Wein-
häuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen Weinhäuserstraße und Parkstraße um 
1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und Langenfelder Straße um 1450 Kfz/24h. 
Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 41 %ige Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens und stellt damit eine deutliche Verkehrsentlastung dar. Dass die Anzahl der 
reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzeitig auch zu einer wahrnehmbaren Lär-
mentlastung führt begründet sich durch die vom Verkehrslärm vorbelastete Aus-
gangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das Empfinden des menschlichen 
Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine verminderte Lautstärke wahr-
nimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % reduziert werden, was aber 
aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt werden kann. Allerdings stellt 
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine wahr-
nehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar und verbessert dadurch erheblich 
die Lebensqualität für Anwohner und Besucher sowie die Nutzungsqualität für Rad-
fahrer und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrsmenge aus der Hitdorfer 
Straße ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebaulichen Ziele zum Ausbau der 
Hitdorfer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte. 
 
Zu „Lärmschutzmaßnahmen“: 
Die Anforderungen an den Lärmschutz richten sich nach der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV). Die 16. BImSchV gilt nach § 1 Abs. 1 
für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen. Eine Änderung 
ist nach  1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 16. BImSchV wesentlich, wenn durch einen erheb-
lichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 
70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 DB(A) in der Nacht erhöht wird. Diese Vo-
raussetzung würde vorliegen, wenn das Verkehrsaufkommen mindestens verdoppelt 
würde. Für die Hitdorfer Straße erfolgt weder ein erheblicher baulicher Eingriff zur 
Abwicklung zusätzlicher Verkehre noch wird sich eine Erhöhung des Verkehrslärms 
gegenüber der unveränderten Straßenplanung ergeben. Insofern ergeben sich durch 
die Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 192/I „Ringstraße“ für Anwohner der Hit-
dorfer Straße keine Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen. Den gesetzlichen Rege-
lungen und den von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen wird demnach 
entsprochen.  
 
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
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Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten- Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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A 23: Jürgen und Juliane Walther, Ringstraße 128, 51371 Leverkusen 
 

 
  



108 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Verkehrsminderung/Lärmverteilung“: 
Die Ergebnisse der Verkehrserhebung durch das Büro VIA stellt dar, dass nahezu 
80 % des Verkehrsaufkommens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der 
den Ortsteil selbst betrifft. Dieser Verkehr kann nicht aus Hitdorf herausgehalten 
werden, da er von den Hitdorfern selbst verursacht wird. Durch den Bebauungsplan 
Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine Straßenverkehrsfläche geschaf-
fen, die die Ringstraße an die Hitdorfer Straße anbindet und ein geschlossenes Stra-
ßenverkehrsnetz innerhalb Hitdorfs herstellt. Hierdurch wird grundsätzlich eine 
durchgängige Befahrung der Ringstraße für den allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. 
Bedingt durch diese Maßnahme werden Teilverkehre von der Hitdorfer Straße auf die 
Ringstraße umverteilt. 
 
In dem vom Ingenieurbüro Stöcker erstellten Immissionsgutachten werden die Aus-
wirkungen der Verkehrszunahme auf der Ringstraße untersucht, die sich aufgrund 
der Anbindung an die Hitdorfer Straße ergeben. Die Untersuchung der Aspekte des 
Verkehrslärms sowie deren Auswirkungen auf die Anwohner zählen zu den abwä-
gungsrelevanten Belangen innerhalb des Planverfahrens. Aus den Untersuchungs-
erbnissen ergeben sich Aussagen, welche Maßnahmen zum Schutz vor dem Ver-
kehrslärm getroffen werden müssen, um die Anforderungen an den Immissions-
schutz zu erfüllen. Die Lärmgrenzwerte richten sich hierbei nach den Werten der 16. 
BImSchV. Für die Ringstraße wurden die Anforderungen an passive Schallschutz-
maßnahmen ermittelt, da die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen (bspw. 
Schallschutzwände oder –wälle) aufgrund der Örtlichkeit sowie aus städtebaulichen, 
finanziellen und technischen Gründen nicht vorgesehen ist. Der notwendige Lärm-
schutz für schutzbedürftige Räume (z.B. Schlaf- und Wohnräume) der angrenzenden 
Gebäude kann als passiver Schallschutz in Form von Fenstern mit entsprechender 
Schallschutzklassifizierung hergestellt werden. Das Gutachten stellt in seiner Aus-
wertung dar, an welchen Wohnhäusern dem Grunde nach Ansprüche für Maßnah-
men des Schallschutzes bestehen. Demzufolge entspricht die vorliegende Planung 
den gesetzlichen und von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen. 
 
Grundsätzlich ist die vorgesehene Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße 
städtebaulich gerechtfertigt. Unter Beachtung der sachgemäßen Abwägung der 
Schallschutzbelange und der städtebaulichen Belange kommt die Stadt Leverkusen 
zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene durchgängige Befahrung der Ringstraße 
gegenüber dem Zustand ohne weiterführende Verknüpfung notwendig ist, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Erschließungssituation für Hitdorf zu erreichen Ziel-
setzung ist die gleichmäßige Verteilung der in Hitdorf anfallenden Verkehre, um 
durch eine geringere Frequentierung der Hitdorfer Straße die dortige Lebens- und 
Aufenthaltsqualität zu verbessern und verkehrstechnische Maßnahmen durchführen 
zu können, die der städtebaulichen Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte dienen. Zu-
dem sollen hierdurch verkehrstechnische Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die notwendig sind, um die von der Stadt Leverkusen im Flächennutzungsplan dar-
gestellten und zur Sicherung der Wohnraumversorgung vorgesehenen Wohngebiets-
flächen in Hitdorf zu entwickeln. 
 
Es wird durch die Stadt Leverkusen nicht verkannt, dass durch den Anschluss der 
Ringstraße an die Hitdorfer Straße die Bewohner der Ringstraße mit zusätzlichem 
Verkehr deutlich belastet werden. Es ist allerdings Schwerpunkt der städtischen Ziel-
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setzungen, insbesondere für den innerörtlichen Bereich Hitdorf Entlastungsmaßnah-
men zu erzielen. Der Ortsmitte von Hitdorf wird ein besonderer Stellenwert zuer-
kannt, da dieser Bereich aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner Versor-
gungsfunktion für alle Bewohner des Stadtteils von Bedeutung ist und damit der All-
gemeinheit dient. 
 
Zu „Umgehungsstraße“ 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
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plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Zu „Verkehrsuntersuchung VIA“: 
Es liegen keine sach- und fachlichen Hinweise über eine Fehlerhaftigkeit des ver-
wendeten Gutachtens vor. Zur Ermittlung der Verkehrsstärke in Hitdorf wurden ma-
nuelle Knotenstromzählungen an 5 Verkehrsknoten sowie Kennzeichenerfassung an 
4 Ortsein- und -ausfahrten und 24-Stunden-Plattenzählungen an drei Ortsein- und 
ausfahrten durchgeführt. Zusätzlich liegen aus mehreren Zählzeiträumen im Jahr 
2010 die Daten der aktuellen Bundesverkehrswegezählung vor, bei der an 3 Zähl-
stellen in Hitdorf gezählt wurde. Dieses sind wichtige Vergleichsdaten. Das Gutach-
ten zum Verkehrskonzept Hitdorf baut auf Daten aus der „Erfassung der Schwerver-
kehrsbelastung in Leverkusen-Hitdorf“ aus dem Jahr 2010 auf. Es besteht aus zwei 
Teilen und einem sehr umfangreichen Anhang. Im Quellenverzeichnis sind die ver-
wendeten Regelwerke aufgelistet. Sind im Text Berechnungsfaktoren angegeben, so 
wird in der Regel per Fußnote darauf verwiesen. In der Untersuchung zu Hitdorf sind 
also die meisten Annahmen mit Quellenangaben belegt. Neben den gebräuchlichen 
Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
wurde auch Sekundärliteratur von dem Verfasser der „Hinweise zur Schätzung des 
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ (Prof. Bosserhoff) herangezogen, die diffe-
renziertere Angaben enthalten. Die Kennwerte aus den Regelwerken der FGSV sind 
anzuwenden, wenn keine lokalen oder aktuelleren Werte vorliegen. Dort, wo aktuelle-
re Daten oder räumlich spezifischere Daten vorliegen, wurden diese vom Verkehrs-
planungsbüro VIA verwendet. Dies sind insbesondere der Verkehrsentwicklungsplan 
der Stadt Leverkusen (2005) und der Ergebnisbericht zur Studie „Mobilität in 
Deutschland“ (MiD 2008). Die Verwendung dieser spezifischeren Werte wurde durch 
Fußnoten belegt. Eine Besonderheit der Untersuchung zu Hitdorf sind die zahlrei-
chen aktuellen Zählwerte, die auch die Erfassung von Tagesgängen durch Lang-
zeitzählungen umfassen. Es war also nicht erforderlich Hochrechnungswerte nach 
HBS zu greifen. Die Hochrechnungswerte nach HBS wurden den tatsächlich ermittel-
ten Tagesgängen zugeordnet.  
Die Umlegung des berechneten zukünftigen Verkehrs und die Wirkungen der ver-
schiedenen Maßnahmen wurden mit dem Leverkusener Verkehrsmodell im Pro-
gramm VISUM vorgenommen. Dieses umfasst das gesamte Stadtgebiet und basiert 
auf dem Verkehrsmodell, das im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes Lever-
kusen vom Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen erstellt 
wurde. Dieses Verkehrsmodell wird seit Jahren vom Planungsbüro VIA gepflegt und 
durch aktuelle Zählungen geeicht. 
 
In zwei Fällen sind im Gutachten vom 03.02.2011 zwei „Zahlendreher“ und eine fal-
sche Quellenangabe im Text aufgefallen. Im Gutachten vom 20. Oktober 2011 wur-
den diese Angaben inzwischen redaktionell korrigiert.  
 
Die Inhalte des Gutachtens sind daher im vollen Umfang weiterhin gültig. Es besteht 
kein Anlass, an den quantitativen und qualitativen Aussagen etwas zu ändern. 
 
Zu „Einbahnstraßenregelung“: 
Festsetzungen für Einbahnstraßenregelung oder Maßnahmen, die zu Stop- and Go-
Verkehren führen könnten, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 192/I 
„Ringstraße“. Über den Bebauungsplan erfolgt die Festsetzung einer Straßenver-
kehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße. Hierdurch wird 
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grundsätzlich die Nutzung der Ringstraße durch den allgemeinen Kfz-Verkehr ermög-
licht und damit auch die Umsetzung des vom Rat der Stadt Leverkusen beschlosse-
nen Verkehrskonzepts Hitdorf. Die Auswirkungen der sich hieraus ergebenen Ver-
kehrszunahme auf der Ringstraße werden innerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
berücksichtigt. Als Belastungswerte werden die Verkehrszahlen angenommen, die 
sich bei Umsetzung des Verkehrskonzeptes ergeben.  
 
Zu „Verbindungsstraßen“: 
Auf den Verbindungsstraßen zwischen Ringstraße und Hitdorfer Straße werden 
durch das Verkehrsgutachten VIA sowohl Steigerungen als auch Abnahmen der Ver-
kehrsmenge prognostiziert, die sich bei Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer 
Straße ergeben. Auf den Abschnitten der Mohlenstraße und der Weinhäuserstraße 
wird eine Verkehrszunahme von bis zu 200 Kfz/24h erwartet. Auf den betroffenen 
Straßenabschnitten von Concordiastraße (- 300 Kfz/24h), Stöckenstraße (- 40 
Kfz/24h) sowie der Langenfelder Straße (- 820 Kfz/24h) sind bei Umsetzung der im 
Flächennutzungsplan dargestellten Wohngebiete geringere Verkehrszahlen bei An-
bindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße zu erwarten (Variante 3+), als wenn 
diese Verbindung unterbliebe (Variante 1+). Insofern überwiegen diesbezüglich die 
Vorteile bei Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße. 
 
Zu „Anliegerbeiträgen“: 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zu der Festsetzung von 
Anliegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Ergebnisse der Verkehrser-
hebung durch das Büro VIA stellen dar, dass nahezu 80 % des Verkehrsaufkom-
mens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der den Ortsteil selbst betrifft. Die 
Ringstraße wird zukünftig weiterhin als Gemeindestraße klassifiziert sein. Die Ring-
straße dient primär dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hitdorf 
aufzunehmen und auf das weitere Straßennetz zu verteilen. 
Die Beitragserhebung für den Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis 
Stöckenstraße und Concordiastraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach 
dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. 
Für die Ringstraße wäre ein Erstausbau auch ohne Bebauungsplanverfahren zu er-
warten. Die Beitragserhebung für die bereits hergestellten Abschnitte Langenfelder 
Straße bis Widdauener Straße und Stöckenstraße bis  Concordiastraße wird nach 
den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW und der städtischen Bei-
tragssatzung abgerechnet. Dementsprechend wird den gesetzlichen Regelungen 
und Anforderungen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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A 24:  A. Witt, Ringstraße 128, 51371 Leverkusen 
 R. und U. Deutschmann, Ringstraße 119, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu „Verkehrsbelastung Ringstraße“: 
Durch den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine Stra-
ßenverkehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße geschaffen. 
Hierdurch wird grundsätzlich eine durchgängige Befahrung der Ringstraße für den 
allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. Bedingt durch diese Maßnahme werden Teil-
verkehre von der Hitdorfer Straße auf die Ringstraße umverteilt. In dem vom Ingeni-
eurbüro Stöcker erstellten Gutachten werden die Auswirkungen der Verkehrszunah-
me auf der Ringstraße untersucht, die sich aufgrund der Anbindung an die Hitdorfer 
Straße ergeben. Die Untersuchung der Aspekte des Verkehrslärms sowie deren 
Auswirkungen auf die Anwohner zählen zu den abwägungsrelevanten Belangen in-
nerhalb des Planverfahrens. Aus den Untersuchungserbnissen ergeben sich Aussa-
gen, welche Maßnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslärm getroffen werden müs-
sen, um die Anforderungen an den Immissionsschutz zu erfüllen. Die Lärmgrenzwer-
te richten sich hierbei nach den Werten der 16. BImSchV. 
 
Für die Ringstraße wurden die Anforderungen an passive Schallschutzmaßnahmen 
ermittelt, da die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen (bspw. Schallschutz-
wände oder –wälle) allein aufgrund der Örtlichkeit sowie aus städtebaulichen, finan-
ziellen und technischen Gründen nicht vorgesehen ist. Der notwendige Lärmschutz 
für schutzbedürftige Räume (z.B. Schlaf- und Wohnräume) der angrenzenden Ge-
bäude kann als passiver Schallschutz in Form von Fenstern mit entsprechender 
Schallschutzklassifizierung hergestellt werden. Das Gutachten stellt in seiner Aus-
wertung dar, an welchen Wohnhäusern dem Grunde nach Ansprüche für Maßnah-
men des Schallschutzes bestehen. Demzufolge entspricht die vorliegende Planung 
den gesetzlichen und von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen. 
 
Grundsätzlich ist die vorgesehene Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße 
städtebaulich gerechtfertigt. Unter Beachtung der sachgemäßen Abwägung der 
Schallschutzbelange und der städtebaulichen Belange kommt die Stadt Leverkusen 
zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene durchgängige Befahrung der Ringstraße 
gegenüber dem Zustand ohne weiterführende Verknüpfung notwendig ist, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Erschließungssituation in Hitdorf zu erreichen Zielset-
zung ist die gleichmäßige Verteilung der in Hitdorf anfallenden Verkehre, um durch 
eine geringere Frequentierung der Hitdorfer Straße die dortige Lebens- und Aufent-
haltsqualität zu verbessern und verkehrstechnische Maßnahmen durchführen zu 
können, die der städtebaulichen Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte dienen. Zudem 
sollen hierdurch verkehrstechnische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
notwendig sind, um die von der Stadt Leverkusen im Flächennutzungsplan darge-
stellten und zur Sicherung der Wohnraumversorgung vorgesehenen Wohngebietsflä-
chen in Hitdorf zu entwickeln. 
 
Zu „Entlastung Hitdorfer Straße“: 
Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark vom Verkehr beanspruchte innerörtli-
che Straße und soll entlastet werden. Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ bil-
det die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der Ringstraße sowie deren Anbindung an 
die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird die Ringstraße von Kraftfahrzeugen 
befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdorfer Straße als Verkehrsstraße zur 
Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer Straße bei Umsetzung dieser Maß-
nahme wird durch das Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA nachgewiesen. So 
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reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersuchung VIA der Kfz-Verkehr für die Hitdorfer 
Straße zwischen Heerweg und Concordiastraße um 2090 Fahrzeuge/24h, zwischen 
Concordiastraße und Stöckenstraße um 1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwischen Stö-
ckenstraße und Mohlenstraße um 1560 Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße und Wein-
häuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen Weinhäuserstraße und Parkstraße um 
1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und Langenfelder Straße um 1450 Kfz/24h. 
Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 41 %ige Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens und stellt damit eine deutliche Verkehrsentlastung dar. Dass die Anzahl der 
reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzeitig auch zu einer wahrnehmbaren Lär-
mentlastung führt begründet sich durch die vom Verkehrslärm vorbelastete Aus-
gangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das Empfinden des menschlichen 
Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine verminderte Lautstärke wahr-
nimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % reduziert werden, was aber 
aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt werden kann. Allerdings stellt 
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine wahr-
nehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar und verbessert dadurch die Le-
bensqualität für Anwohner und Besucher sowie die Nutzungsqualität für Radfahrer 
und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrsmenge aus der Hitdorfer Straße 
ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebaulichen Ziele zum Ausbau der Hitdor-
fer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte. 
 
Zu „Anliegerbeiträgen“: 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zu der Festsetzung von 
Anliegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Ergebnisse der Verkehrser-
hebung durch das Büro VIA stellen dar, dass nahezu 80 % des Verkehrsaufkom-
mens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der den Ortsteil selbst betrifft. Die 
Ringstraße wird zukünftig weiterhin als Gemeindestraße klassifiziert sein. Die Ring-
straße dient primär dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hitdorf 
aufzunehmen und auf das weitere Straßennetz zu verteilen. 
Die Beitragserhebung für den Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis 
Stöckenstraße und Concordiastraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach 
dem Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. 
Für die Ringstraße wäre ein Erstausbau auch ohne Bebauungsplanverfahren zu er-
warten. Die Beitragserhebung für die bereits hergestellten Abschnitte Langenfelder 
Straße bis Widdauener Straße und Stöckenstraße bis  Concordiastraße wird nach 
den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW und der städtischen Bei-
tragssatzung abgerechnet. Dementsprechend wird den gesetzlichen Regelungen 
und Anforderungen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 25: Winfried und Karin Elias, Ringstraße 59a, 51371 Leverkusen 
Familie H. J. Rehen, Ringstraße 59, 51371 Leverkusen 
K. Gebauer, Ringstraße 78, 51371 Leverkusen 
A. Ro. Henberger, Ringstraße 65, 51371 Leverkusen 
Fam. Schoon, Ringstraße 66, 51371 Leverkusen 
Alice Schwarz, Ringstraße 68, 51371 Leverkusen 
M. Wittrock, Ringstraße 71 und 71a, 51371 Leverkusen 
Hermann Höfer, Ringstraße 74, 51371 Leverkusen 
Martina und Ewald Zgrzebski, Ringstraße 112, 51371 Leverkusen 
Erika und Alfred Zgrebski, Ringstraße 112, 51371 Leverkusen 
Peter Liever, Ringstraße 110, 51371 Leverkusen 
Michael und Fatima Thamm, Ringstraße 88, 51371 Leverkusen 
Gustav Richter, Ringstraße 98, 51371 Leverkusen 
Peter und Ursula Flatow, Ringstraße 114, 51371 Leverkusen 
Margarete Abram, Ringstraße 114, 51371 Leverkusen 
Patrick Titz, Ringstraße 95a, 51371 Leverkusen 
Dominik Titz, Ringstraße 95a, 51371 Leverkusen 
Georg Titz, Ringstraße 95a, 51371 Leverkusen 
Christian Titz, Ringstraße 95a, 51371 Leverkusen 
Edith Lüttgen, Ringstraße 96, 51371 Leverkusen 
Gudrun Pohl, Ringstraße 96, 51371 Leverkusen 
Witteborg, Ringstraße 67/67a, 51371 Leverkusen 
Erwin Heinrich, Ringstraße 100, 51371 Leverkusen 
Sascha Stengel, Ringstraße 71A, 51371 Leverkusen 
Heinrich Schuhmacher, Ringstraße 70, 51371 Leverkusen 
Esther und Stephan Wand, Ringstraße 85a, 51371 Leverkusen 
Herr und Frau Piazza, Ringstraße 83, 51371 Leverkusen 
Ingried Rheindorf, Ringstraße 87, 51371 Leverkusen 
Vanessa Olscheweski, Ringstraße 106, 51371 Leverkusen 
Britta Olschewski, Ringstraße 106, 51371 Leverkusen 
Andrea Storck, Ringstraße 104, 51371 Leverkusen 
Andrew Collier, Ringstraße 104, 51371 Leverkusen 
Sabine Wetzel, Ringstraße 92, 51371 Leverkusen 
Achim Lenzen, Ringstraße 85, 51371 Leverkusen 
Irene Willan, Ringstraße 66, 51371 Leverkusen 
Siegfried Groß, Ringstraße 91, 51371 Leverkusen 
Karin und Stefan Otauel, Ringstraße 93a, 51371 Leverkusen 
A. Schardt, Ringstraße 89a, 51371 Leverkusen 
B. Hörig,  Ringstraße 93, 51371 Leverkusen 
Zimmermann, Ringstraße 80, 51371 Leverkusen 
Gisela Scheid, Reuterstraße 41, 51375 Leverkusen 
Fam. Kienast und Rheindorf, Ringstraße 108, 51371 Leverkusen 
Michael Hentges, Widdauener Straße 9, 51371 Leverkusen 
Gajewski, Ringstraße 97, 51371 Leverkusen 
Ingo Maasfeld, Ringstraße 87, 51371 Leverkusen 
Zilles, Ringstraße 89, 51371 Leverkusen 
Marion und Berndt Hamming, Ringstraße 91a, 51371 Leverkusen 
Margret Eulenberg, Hitdorfer Straße 200, 51371 Leverkusen 
Sascha Olschewski, Eigentümer Ringstraße 106, 51371 Leverkusen 
Pankey, Ringstraße 61, 51371 Leverkusen 
Wolfgang Langer, Ringstraße 66, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.) Durch den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine 
Straßenverkehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße ge-
schaffen. Hierdurch wird grundsätzlich eine durchgängige Befahrung der Ringstraße 
für den allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. Bedingt durch diese Maßnahme werden 
Teilverkehre von der Hitdorfer Straße auf die Ringstraße umverteilt. Diese Aspekte 
wurden in dem im Jahr 2000 erarbeiteten Verkehrskonzept Hitdorf 2000 benannt und 
in dem aktualisierten Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA aus dem Jahr 2010 
erneut untersucht und bestätigt. Die Verkehrszahlen wurden dabei für den Zeitraum 
2020+ betrachtet und berücksichtigen die zukünftige bauliche Entwicklung der im 
Flächennutzungsplan dargestellten Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die Prüfung von 
Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrskonzepts, dessen Ausarbeitung sowie die 
Festlegung der Ausbauplanung im weiteren Verfahren bleibt den städtischen Fach-
abteilungen zur Straßenverkehrsplanung vorbehalten.  
 
Zu 2.) Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse des Planungsbüros VIA durch 
Herrn Prof. Steinauer vom 30.04.2012 sowie der Planungsvorschlag wurden als Stel-
lungnahme im Rahmen des Planverfahrens gewertet. Auswirkungen auf das Planver-
fahren zum Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ ergeben sich hierdurch nicht, da 
eine durchgängige Befahrung der Ringstraße als grundsätzliche Planungszielsetzung 
nicht infrage gestellt wird. Die in der Verkehrsuntersuchung VIA dargestellten und 
ermittelten Verkehrszahlen werden innerhalb des Berichts von Herrn Prof. Steinauer 
durch eigene Verkehrsdatenermittlung nicht widerlegt.  
 
Es erfolgte innerhalb des Planverfahrens die Untersuchung für solche Verkehrsvari-
anten, bei denen alternative Straßenplanungen zur Entlastung der Ringstraße und 
Hitdorfer Straße beitragen sollten. Untersucht wurde die Prognosesituation Umge-
hungsstraße mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße (Variante 4+) so-
wie die Prognosesituation Umgehungstraße mit Anbindung der Ringstraße an die 
Hitdorfer Straße sowie der Durchbindung von Weinhäuserstraße, Grünstraße und 
Fährstraße an die Bernsteinstraße (Variante 7+).  
 
Die Untersuchungsergebnisse weisen nach, dass durch die gleichzeitige Umsetzung 
einer zusätzlichen Umgehungsstraße (Bernsteinstraße) eine deutliche Verbesserung 
der Verkehrsbelastung nur auf dem östlichen Abschnitt der Hitdorfer Straße zwischen 
Langenfelder Straße und Weidenstraße zu verzeichnen ist. Auf dem westlichen Ab-
schnitt der Hitdorfer Straße beträgt die Entlastung maximal 330 Kfz/24h. Insgesamt 
ist es jedoch von besonderem Interesse, den westlichen Abschnitt der Hitdorfer Stra-
ße zu entlasten. Dieser bildet aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner 
Versorgungsfunktion den Hitdorfer Ortsmittelpunkt. Zudem wird über den hier liegen-
den Zugang der Hitdorfer Hafen sowie die Erholungsflächen des Rheins erschlossen. 
Die Planung zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße muss demnach 
nicht zwangsläufig mit der Planung für eine Umgehungsstraße verbunden werden, 
um die mit der Verkehrsverteilung verbundenen städtischen Planungsziele zu errei-
chen.  
 
Eine Entlastungswirkung einer Umgehungsstraße auf die Ringstraße ist nur im östli-
chen Abschnitt zwischen Langenfelder Straße und Hitdorfer Straße nachweisbar und 
beträgt bis zu 1470 Kfz/24h. Auf dem westlichen Abschnitt zwischen Heerweg und 
Langenfelder Straße wird hingegen eine Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert 
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und übertrifft damit die Verkehrsprognose bei alleiniger Umsetzung des Ringschlus-
ses. 
 
Die nur geringe zusätzliche Verkehrsentlastungen auf dem westlichen Abschnitt der 
Hitdorfer Straße sowie die Verkehrszunahme auf der Ringstraße begründen keine 
Maßnahme, dass eine Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße nur bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Umgehungsstraße erfolgen könnte. Die Baumaß-
nahme einer zusätzlichen Umgehungsstraße wird zudem verbunden sein mit hohen 
technischen und finanziellen Aufwendungen sowie mit maßgeblichen Eingriffen in 
Natur und Landschaft, so dass ein ausgeglichenes Kosten-/Nutzenverhältnis erheb-
lich übertroffen wird. Die von der Stadt Leverkusen verfolgten Planungsziele lassen 
sich allein durch die Verkehrsanbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße errei-
chen.  
 
Regelungen zum Ausbau der Straßensituation Fahnenacker/Langenfelder Stra-
ße/A 59 werden über den Bebauungsplan nicht getroffen. Gleichwohl stellt es das 
Ziel städtischer Planungen dar, durch verkehrsplanerische Maßnahmen den Ver-
kehrsfluss an den Kreuzungsbereichen Fahnenacker/Langenfelder Straße sowie 
Langenfelder Straße/Autobahnkreuz Monheim zu verbessern. Hierzu befinden sich 
bereits Plankonzepte des Fachbereichs Tiefbau in Vorbereitung und es erfolgten be-
reits erste Gespräche zwischen der Stadt Leverkusen und Vertreten der Stadt Mon-
heim sowie Mitarbeitern des Landesbetriebs Straßenbau NRW. 
 
Die Bedeutung dieser Kreuzungspunkte ist ersichtlich, da über die Verkehrsbezie-
hung Fahnenacker/Langenfelder Straße/Autobahn A59 eine wichtige Verkehrsbezie-
hung für den überörtlichen Verkehr zwischen Monheim und Leverkusen als nördliche 
Umfahrung Hitdorfs bereits besteht und durch den Kraftfahrzeugverkehr in Anspruch 
genommen wird. 
 
Grundsätzlich trifft der Bebauungsplan keine Festsetzungen oder Regelungen für 
Straßenplanungen außerhalb des eigentlichen Planbereichs. Weiteren Planungen 
und Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung in Gesamt-Hitdorf steht der Bebauungs-
plan Nr. 192/I „Ringstraße“ nicht entgegen, da diese auch weiterhin ergänzend ent-
wickelt werden können.  
 
Zu 3.) Der Bebauungsplan selbst ist ein eigenständiges Planungsinstrument ohne 
Bindung an ein vorgegebenes Straßenausbaukonzept. Demensprechend kann das 
Bebauungsplanverfahren unabhängig von Planungsbeschlüssen zur Straßenaus-
bauplanung ausgeführt werden. Die vorliegende Planung folgt somit den gesetzli-
chen Regelungen. 
 
Zu 4.) zu „Hitdorfer Straße“ 
Im Immissionsgutachten des Ingenieurbüros Stöcker erfolgen Aussagen zur Ver-
kehrsbelastung der Hitdorfer Straße. Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark 
vom Verkehr beanspruchte innerörtliche Straße und soll entlastet werden. Der Be-
bauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ bildet die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der 
Ringstraße sowie deren Anbindung an die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird 
die Ringstraße von Kraftfahrzeugen befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdor-
fer Straße als Verkehrsstraße zur Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer 
Straße bei Umsetzung dieser Maßnahme wird durch das Verkehrsgutachten des 
Planungsbüros VIA nachgewiesen. So reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersu-
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chung VIA der Kfz-Verkehr für die Hitdorfer Straße zwischen Heerweg und Concordi-
astraße um 2090 Fahrzeuge/24h, zwischen Concordiastraße und Stöckenstraße um 
1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwischen Stöckenstraße und Mohlenstraße um 1560 
Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße und Weinhäuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen 
Weinhäuserstraße und Parkstraße um 1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und 
Langenfelder Straße um 1450 Kfz/24h. Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 
41 %ige Reduzierung des Verkehrsaufkommens und stellt damit eine deutliche Ver-
kehrsentlastung dar. Dass die Anzahl der reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzei-
tig auch zu einer wahrnehmbaren Lärmentlastung führt begründet sich durch die vom 
Verkehrslärm vorbelastete Ausgangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das 
Empfinden des menschlichen Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine 
verminderte Lautstärke wahrnimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % 
reduziert werden, was aber aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt 
werden kann. Allerdings stellt die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahr-
zeuge grundsätzlich eine wahrnehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar 
und verbessert dadurch die Lebensqualität für Anwohner und Besucher sowie die 
Nutzungsqualität für Radfahrer und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrs-
menge aus der Hitdorfer Straße ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebauli-
chen Ziele zum Ausbau der Hitdorfer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer 
Ortsmitte. 
 
„Verbindungsstraßen“ 
Auf den Verbindungsstraßen zwischen Ringstraße und Hitdorfer Straße werden 
durch das Verkehrsgutachten VIA sowohl Steigerungen als auch Abnahmen der Ver-
kehrsmenge prognostiziert, die sich bei Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer 
Straße ergeben. Auf den Abschnitten der Mohlenstraße und der Weinhäuserstraße 
wird eine Verkehrszunahme von bis zu 200 Kfz/24h erwartet. Auf den betroffenen 
Straßenabschnitten von Concordiastraße (- 300 Kfz/24h), Stöckenstraße (- 40 
Kfz/24h) sowie der Langenfelder Straße (- 820 Kfz/24h) sind bei Umsetzung der im 
Flächennutzungsplan dargestellten Wohngebiete geringere Verkehrszahlen bei An-
bindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße zu erwarten (Variante 3+), als wenn 
diese Verbindung unterbliebe (Variante 1+). Insofern überwiegen diesbezüglich die 
Vorteile bei Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße. 
 
Zu „Mehrbelastung Ringstraße“: 
Durch den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße" wird Planungsrecht für eine Stra-
ßenverkehrsfläche zur Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße geschaffen. 
Hierdurch wird grundsätzlich eine durchgängige Befahrung der Ringstraße für den 
allgemeinen Kfz-Verkehr ermöglicht. Bedingt durch diese Maßnahme werden Teil-
verkehre von der Hitdorfer Straße auf die Ringstraße umverteilt. In dem vom Ingeni-
eurbüro Stöcker erstellten Gutachten werden die Auswirkungen der Verkehrszunah-
me auf der Ringstraße untersucht, die sich aufgrund der Anbindung an die Hitdorfer 
Straße ergeben. Die Untersuchung der Aspekte des Verkehrslärms sowie deren 
Auswirkungen auf die Anwohner zählen zu den abwägungsrelevanten Belangen in-
nerhalb des Planverfahrens. Aus den Untersuchungserbnissen ergeben sich Aussa-
gen, welche Maßnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslärm getroffen werden müs-
sen, um die Anforderungen an den Immissionsschutz zu erfüllen. Die Lärmgrenzwer-
te richten sich hierbei nach den Werten der 16. BImSchV. 
 
Für die Ringstraße wurden die Anforderungen an passive Schallschutzmaßnahmen 
ermittelt, da die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen (bspw. Schallschutz-
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wände oder –wälle) allein aufgrund der Örtlichkeit sowie aus städtebaulichen, finan-
ziellen und technischen Gründen nicht vorgesehen ist. Geräusche in Garten- und 
Außenwohnbereichen würden sich nur durch aktive Schallschutzmaßnahmen ver-
meiden lassen. Dieses würde bedeuten, dass Schallschutzwände errichtet werden 
müssten, die aufgrund ihrer Höhe Gärten verschatten, das Stadtbild negativ prägen 
und erhebliche Kosten verursachen würden. Diese Aufwendungen stehen in keinem 
Verhältnis zum eigentlichen Schutzzweck. Die Vielzahl von Grundstückszufahrten 
und Hauszugängen verhindern grundsätzlich eine effektive Abschirmung durch 
Schallschutzwände. Der notwendige Lärmschutz für schutzbedürftige Räume (z.B. 
Schlaf- und Wohnräume) der angrenzenden Gebäude kann als passiver Schallschutz 
in Form von Fenstern mit entsprechender Schallschutzklassifizierung hergestellt 
werden. Das Gutachten stellt in seiner Auswertung dar, an welchen Wohnhäusern 
und Grundstücken dem Grunde nach Ansprüche für Maßnahmen des Schallschutzes 
bzw. Entschädigungsansprüche bestehen. Demzufolge werden Wertminderungen 
berücksichtigt und die vorliegende Planung entspricht den gesetzlichen und von der 
Rechtsprechung entwickelten Anforderungen. 
 
Grundsätzlich ist die vorgesehene Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße 
städtebaulich gerechtfertigt. Unter Beachtung der sachgemäßen Abwägung der 
Schallschutzbelange und der städtebaulichen Belange kommt die Stadt Leverkusen 
zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene durchgängige Befahrung der Ringstraße 
gegenüber dem Zustand ohne weiterführende Verknüpfung notwendig ist, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Erschließungssituation in Hitdorf zu erreichen. Zielset-
zung ist die gleichmäßige Verteilung der in Hitdorf anfallenden Verkehre, um durch 
eine geringere Frequentierung der Hitdorfer Straße die dortige Lebens- und Aufent-
haltsqualität zu verbessern und verkehrstechnische Maßnahmen durchführen zu 
können, die der städtebaulichen Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte dienen. Zudem 
sollen hierdurch verkehrstechnische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
notwendig sind, um die von der Stadt Leverkusen im Flächennutzungsplan darge-
stellten und zur Sicherung der Wohnraumversorgung vorgesehenen Wohngebietsflä-
chen in Hitdorf zu entwickeln. 
 
Es wird durch die Stadt Leverkusen nicht verkannt, dass durch den Anschluss der 
Ringstraße an die Hitdorfer Straße die Bewohner der Ringstraße mit zusätzlichem 
Verkehr deutlich belastet werden. Es ist allerdings Schwerpunkt der städtischen Ziel-
setzungen, insbesondere für den innerörtlichen Bereich Hitdorf Entlastungsmaßnah-
men zu erzielen. Der Ortsmitte von Hitdorf wird ein besonderer Stellenwert zuer-
kannt, da dieser Bereich aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und seiner Versor-
gungsfunktion für alle Bewohner des Stadtteils von Bedeutung ist und damit der All-
gemeinheit dient. 
 
Zu 5.) „Ausbauplanung“ 
Maßnahmen zu Fahrbahnbreiten, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Beschilde-
rungen werden durch den Bebauungsplan nicht festgesetzt. Theoretisch sind ver-
schiedene Ausbauvarianten und Verkehrsregelungen möglich, die im weiteren Ver-
fahren zur Straßenausbauplanung von den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 
(Straßenverkehr) geprüft werden. Auch die Festlegung einer Tempo-30-Zone mög-
lich. Dieses wird vom Fachbereich Straßenverkehr im weiteren Verfahren zur Stra-
ßenausbauplanung ebenfalls geprüft und von der Stadt Leverkusen angestrebt. 
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Zu 6.) „Anliegerbeiträge“ 
Die Ergebnisse der Verkehrserhebung durch das Büro VIA stellt dar, dass nahezu 
80 % des Verkehrsaufkommens in Hitdorf aus Ziel- und Quellverkehr besteht, der 
den Ortsteil selbst betrifft. Der Anteil des Durchgangsverkehrs beträgt ca. 20 % und 
stellt damit nicht die Hauptbelastung der Verkehrswege dar. Die Ringstraße wird zu-
künftig weiterhin als Gemeindestraße klassifiziert sein und wird nicht allein die Funk-
tion einer Ortsdurchfahrt der L 293 übernehmen, sondern ersichtlich nur Teilverkehre 
der Hitdorfer Straße aufnehmen, um die Hitdorfer Straße zu entlasten. Die Ringstra-
ße dient primär weiterhin dazu, den örtlichen Binnen-, Ziel- und Quellverkehr von Hit-
dorf aufzunehmen und auf das weitere Straßennetz zu verteilen.  
 
Der Erstausbau von Gemeindestraßen führt grundsätzlich zur Festsetzung von An-
liegerbeiträgen, unabhängig von der Straßenart. Die Beitragserhebung für den 
Erstausbau in den Abschnitten Widdauener Straße bis Stöckenstraße und Concordi-
astraße bis Anschluss Kleingansweg richtet sich nach dem Baugesetzbuch und der 
Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Leverkusen. Ein Ausbau der Ringstraße wä-
re auch ohne Bebauungsplan zu erwarten. Die Beitragserhebung für die bereits her-
gestellten Abschnitte Langenfelder Straße bis Widdauenerstraße und Stöckenstraße 
bis  Concordiastraße wird nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes 
NRW und der städtischen Beitragssatzung abgerechnet. Dementsprechend wird den 
gesetzlichen Regelungen und Anforderungen zur Beitragserhebung gefolgt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 26:  Herr Hentges, Widdauener Straße 9, 51371 Leverkusen 

Perönlich erschienen am 22.03.12 
 
Anregungen: 
 
1.) Planbereichsgrenze im Bereich Widdauener Straße Nr. 9 – müsste die Planbe-

reichsgrenze nicht bis an die Grundstücksgrenze herangeführt werden und 
dann verspringen? 

2.) Herr Hentges beansprucht Lärmminderungsmaßnahmen für sein Wohngebäu-
de. 

3.) Herr Hentges erfragt die ihn betreffenden Anliegerbeiträge zum geplanten Aus-
bau der Ringstraße – Telefonnummer von Frau Hannappel-Mertgen sowie zdA 
Rat vom 25.05.11 zu Anliegerbeiträgen wird ausgehändigt. 

4.) Herr Hentges erkundigt sich, ob die noch nicht bebauten Grundstücksbereiche 
nördlich der Ringstraße zwischen Kleingansweg und Stöckenstraße auch für 
Anliegerbeiträge herangezogen werden würden – Herrn Hentges wird mitgeteilt, 
sich mit Frau Hannappel-Mertgen in Verbindung zu setzen. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.) Die Planbereichsgrenze orientiert sich am Verlauf des städtischen Flurstücks 
Nr. 1041, das die Verkehrsstraße „Ringstraße“ darstellt. Für dieses Flurstück erfolgt 
ein Versprung auf der östlichen Seite der Widdauener Straße. 
 
Zu 2.) Für die der Ringstraße zugewandte Fassade des Gebäudes „Widdauener 
Straße Nr. 9“ (Flurstück Nr. 321, Flur 2, Gemarkung Hitdorf) wurde in der schalltech-
nischen Untersuchung des  Lärmgutachtens Stöcker ermittelt, dass hier vom Grunde 
her ein Anspruch auf Lärmschutz für Aufenthaltsräume sowie Entschädigungsan-
sprüche für die vom Lärm beeinträchtigten Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen, 
Balkone) besteht. In wieweit für die betroffenen Aufenthaltsräume tatsächlich Ver-
besserungen in Form von Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen, 
muss in einer gesonderten Untersuchung festgestellt werden. Die konkrete Ermitt-
lung und ggf. Durchführung von Maßnahmen für den Schallschutz kann von den be-
troffenen Grundeigentümern zu Lasten der Stadt Leverkusen geltend ge-
macht werden. 
 
Zu 3. u. 4.) Die Prüfung von Anliegerbeiträgen erfolgt nicht über das Planverfahren  
sondern durch den Fachbereich Tiefbau (FB 66) im Rahmen der konkreten Ausbau-
planung.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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A 27: Bernd Ruhnau, Burgstraße 29, 51371 Leverkusen 

Perönlich erschienen am 30.03.12 
 
Anregungen: 
 
1.) Verkehrsschilder aus Richtung Leverkusen sollten auf die Verkehrsführung über 

die Autobahn A 59 in Richtung Monheim hinweisen, um hierdurch Kfz-Verkehr 
aus Hitdorf herauszuhalten. 
 

2.) Im Bereich des östlichen (Bereich Kreisverkehr) sowie des westlichen Ortsein-
gangs sollten Parkplätze für Wochenendbesucher zur Verfügung stehen, um 
Durchfahrts- und Parksuchverkehr in Hitdorf zu vermeiden. 

 
3.) Bei Überlegungen für den Ausbau der Bernsteintrasse stellt die Lage der Lei-

tungsführungen der Fa. Currenta (ehem. Bayer) ein Hindernis dar. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.) Maßnahmen zur Beschilderung der Verkehrsführung werden durch den Be-
bauungsplan nicht festgesetzt. Beschilderungsmaßnahmen sind grundsätzlich mög-
lich und werden im weiteren Verfahren zur Straßenausbauplanung von den Fachbe-
reichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) geprüft und werden von der Stadt 
Leverkusen angestrebt. 
 
Zu 2.) Über das Planverfahren Nr. 192/I „Ringstraße“ werden keine Planungen für 
Parkplätze außerhalb der Planbereichsgrenze festgesetzt. Parkplätze am westlichen 
Ortseingang wurden im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 56/I „Hit-
dorf-West“ zwischenzeitlich realisiert. Die Prüfung von Maßnahmen zur Anlage von 
Parkplätzen am östlichen Ortseingang erfolgt durch die städtischen Fachabteilungen 
zur Straßenverkehrsplanung. 
 
Zu 3.) Planungen zur Bernsteinstraße sind nicht Bestandteil des Planverfahrens. Der 
Hinweis auf Leitungsführungen wird dem Fachbereich Tiefbau übermittelt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung werden den 
Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 28:  Herr Fahr, Stefan-Lochner-Straße 32, 51371 Leverkusen 
 Persönlich erschienen am 22.03.12 
 
Anregungen: 
 
1.) Im Bereich des eingezeichneten Kreisverkehrs auf der Mohlenstraße sollte kei-

ne Bushaltestelle angeordnet werden. 
2.) Bushaltestellen auf der Ringstraße sollten so angeordnet werden, dass es zu 

keinen Belastungen der Anwohner kommt. 
3.) Angeregt wird, eine Bushaltestelle westlich der Stöckenstraße anzuordnen, da 

hier keine Wohnbebauung besteht. 
4.) Im Bereich der Kindertagesstätten sollte ein verkehrssicherer Ausbau der Ring-

straße erfolgen sowie Maßnahmen zur Verkehrssicherheit durchgeführt werden. 
5.) Herr Fahr bemängelt, dass die Hitdorfer Straße als Landesstraße trotz Öffnung 

der Ringstraße nur wenig entlastet wird. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.-3.) Maßnahmen zur Festlegung von Standorten für Bushaltestellen werden 
durch den Bebauungsplan nicht festgesetzt. Die Standorte für Bushaltestellen wer-
den im weiteren Verfahren zur Straßenausbauplanung von den Fachbereichen 66 
(Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) geprüft. 
 
Zu 4.) Über den Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ erfolgen keine Festsetzungen 
zum Straßenausbau. Die Prüfung von Maßnahmen für einen verkehrssicheren Aus-
bau der Gehwege sowie Maßnahmen zur Verkehrssicherheit wird im weiteren Ver-
fahren zur Ausbauplanung von den städtischen Fachabteilungen zur Straßenver-
kehrsplanung vorgenommen. 
 
Zu 5.) Die Hitdorfer Straße gilt nachweislich als stark vom Verkehr beanspruchte in-
nerörtliche Straße und soll entlastet werden. Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstra-
ße“ bildet die Rechtsgrundlage für einen Ausbau der Ringstraße sowie deren Anbin-
dung an die Hitdorfer Straße. Infolge des Ausbaus wird die Ringstraße von Kraftfahr-
zeugen befahren, denen bisher ausschließlich die Hitdorfer Straße als Verkehrsstra-
ße zur Verfügung stand. Eine Entlastung der Hitdorfer Straße bei Umsetzung dieser 
Maßnahme wird durch das Verkehrsgutachten des Planungsbüros VIA nachgewie-
sen. So reduziert sich gemäß der Verkehrsuntersuchung VIA der Kfz-Verkehr für die 
Hitdorfer Straße zwischen Heerweg und Concordiastraße um 2090 Fahrzeuge/24h, 
zwischen Concordiastraße und Stöckenstraße um 1920 Kraftfahrzeuge/24h, zwi-
schen Stöckenstraße und Mohlenstraße um 1560 Kfz/24h, zwischen Mohlenstraße 
und Weinhäuserstraße um 1500 Kfz/24h, zwischen Weinhäuserstraße und Parkstra-
ße um 1400 Kfz/24h und zwischen Parkstraße und Langenfelder Straße um 1450 
Kfz/24h. Diese Entlastung bedeutet eine bis zu 41 %ige Reduzierung des Verkehrs-
aufkommens und stellt damit eine deutliche Verkehrsentlastung dar. Dass die Anzahl 
der reduzierten Verkehrsmenge nicht gleichzeitig auch zu einer wahrnehmbaren 
Lärmentlastung führt begründet sich durch die vom Verkehrslärm vorbelastete Aus-
gangssituation der Hitdorfer Straße sowie durch das Empfinden des menschlichen 
Ohrs, das erst bei einer Reduzierung um 3 dB(A) eine verminderte Lautstärke wahr-
nimmt. Hierfür müsste der Verkehr um wenigstens 50 % reduziert werden, was aber 
aufgrund des verbleibenden Ortsverkehrs nicht erzielt werden kann. Allerdings stellt 
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine wahr-
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nehmbare Verbesserung der Verkehrssituation dar und verbessert dadurch erheblich 
die Lebensqualität für Anwohner und Besucher sowie die Nutzungsqualität für Rad-
fahrer und Fußgänger. Die Herausnahme dieser Verkehrsmenge aus der Hitdorfer 
Straße ermöglicht zudem die Umsetzung der städtebaulichen Ziele zum Ausbau der 
Hitdorfer Straße sowie zur Entwicklung der Hitdorfer Ortsmitte. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 29:  Eva Herweg, Stefan-Lochner-Straße 2, 51371 Leverkusen 
Persönlich erschienen am19.03.12 

 
Anregungen: 
 
1.) Geeignete Maßnahmen sollen getroffen werden, damit die Ringstraße keine 

„Rennstrecke“ wird. 
2.) Die Ausweisung eines Fahrradweges auf der Ringstraße soll erfolgen. 
 
 
Stellunnahme der Verwaltung 
 
Zu 1. u. 2.) Durch den Bebauungsplan erfolgt keine Festlegung einer Geschwindig-
keitshöchstgrenze. Theoretisch ist in allen Verkehrsvarianten die Festlegung einer 
Tempo 30-Zone möglich. Dieses wird vom Fachbereich Straßenverkehr im weiteren 
Verfahren zur Straßenausbauplanung grundsätzlich geprüft und von der Stadt Lever-
kusen angestrebt. Die Planung von Maßnahmen zur Geschwindigkeitsregulierung 
sowie die Prüfung von Fahrradwegen auf der Ringstraße werden im weiteren Verfah-
ren zur Ausbauplanung vom Fachbereich Tiefbau vorgenommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) übermittelt. 
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A 30:  Herr und Frau Grätzsch, Ringstraße 94, 51371 Leverkusen 
Persönlich erschienen am 19.03.12 

 
Anregungen: 
 
1.) Im Bebauungsplan befinden sich Angaben zur Geländehöhe /Straßenbreite. 

Sofern diese die Straßenplanung betreffen, sind diese nicht rot (nachrichtlich) 
dargestellt worden. 

2.) Im Bereich zwischen privaten Grundstücken und öffentlicher Verkehrsfläche 
ergeben sich laut Höhenangaben im Plan Höhenunterschiede von z.T. 30 cm – 
wie wird dieser Höhenversatz ausgeglichen? 

3.) Auf dem Flurstück Nr. 91 (Ringstraße 92) und Flurstück 92 (Ringstraße 94) sind 
im Plan die baulichen Gegebenheiten nicht vollständig dargestellt – hier befin-
den sich Garagen an den seitlichen Grundstücksgrenzen sowie deren Zufahr-
ten, die nicht durch die Planung behindert werden sollen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.) Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ setzt keine Höhenangaben und 
keine Straßenbreiten fest. Im Planentwurf zur Auslegung sind Maßangaben zum 
Querschnitt der Straßenverkehrsfläche in der Farbe Schwarz dargestellt. Im Plan-
entwurf zum Satzungsbeschluss werden Hinweise zur Querschnittsbreite nicht weiter 
dargestellt. 
 
Zu 2.) Im Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ befinden sich keine Festsetzungen 
zu Geländehöhen. Angaben zu bestehenden Geländehöhen sind in der Anlage 4 des 
Beschlussentwurfes zur Auslegung des Bebauungsplans enthalten. Die Anlage 4 
stellt den Entwurfsstand der vom Fachbereich Tiefbau erstellten Ausbauplanung dar 
und dient lediglich der Information. Planungsrechtliche Regelungen werden hierdurch 
nicht festgesetzt. Die Prüfung der Geländehöhen wird im Rahmen der Straßenaus-
bauplanung im weiteren Verfahren vom Fachbereich Tiefbau durchgeführt. 
 
Zu 3.) Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzung für Ausbaumaßnahmen im 
Straßenraum. Die Prüfung der Straßenausbauplanung und Anpassung an die örtli-
chen Gegebenheiten erfolgt im weiteren Verfahren zur Ausbauplanung durch den 
Fachbereich Tiefbau. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) übermittelt. 
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A 31: Frau Storck, Ringstraße 104, 51371 Leverkusen 
Persönlich erschienen am 08.03.12 
 
Anregungen: 
 
1.) Im Bereich des Flurstücks Nr. 288 (Ringstraße 104) ist lt. Verkehrsplanung eine 

Parkbucht vorgesehen, obwohl sich hier die Zufahrt zu einer Doppelgarage be-
findet. 

2.) Im Bereich des Flurstücks Nr. 288 (Ringstraße 104) ist keine Bushaltestelle er-
wünscht. 

3.) Im Bereich der Kindertagestätten sollte eine Bushaltestelle vorgesehen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1.) Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzung für Ausbaumaßnahmen im 
Straßenraum. Die Prüfung der Straßenausbauplanung und Anpassung an die örtli-
chen Gegebenheiten erfolgt im weiteren Verfahren zur Ausbauplanung durch den 
Fachbereich Tiefbau. Ggf. muss eine Anpassung an die vorhandene Zufahrt erfol-
gen. 
 
Zu 2. u. 3.) Maßnahmen zur Festlegung von Standorten für Bushaltestellen werden 
durch den Bebauungsplan nicht festgesetzt. Die Standorte für Bushaltestellen wer-
den im weiteren Verfahren zur Straßenausbauplanung von den Fachbereichen 66 
(Tiefbau) sowie 36 (Straßenverkehr) geprüft. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Anregungen zur Verkehrsplanung wer-
den den Fachbereichen 66 (Tiefbau) übermittelt. 
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B1: Bayer Real Estate GmbH, Hauptstraße 119, 51373 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zum Zwecke des Grunderwerbs wird sich die Verwaltung der Stadt Leverkusen mit 
Bayer Real Estate in Verbindung setzen. Im Übrigen wird sichergestellt, dass das 
Oberflächenwasser nicht auf die private Fläche abfließt. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme der Bayer Real Estate GmbH wird gefolgt. 
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B 2:  Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), 
Mündelheimer Weg 51, 40408 Düsseldorf  
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Stellungnahme der Verwaltung: 
In der Begründung des Bebauungsplans Nr. 192/I „Ringstraße“ wurde unter Punkt 
5.10 „Kampfmittel“ auf die vermutete Belastungssituation im Plangebiet und die zu 
treffenden Maßnahmen bei Erdarbeiten hingewiesen. Ein entsprechender Hinweis 
wurde als „Hinweis“ im Bebauungsplan aufgenommen. Vor Baumaßnahmen ist eine 
Abstimmung mit dem KBD zu ersuchen, um die weitere Vorgehensweise abzustim-
men. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wird gefolgt. 
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B 3: Bezirksregierung Düsseldorf,  Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
 

 



134 
 

 



135 
 

 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für den Bereich der im Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ festgesetzten Stra-
ßenverkehrsfläche wurde vom Planungsbüro VIA eine Verkehrsuntersuchung durch-
geführt. Für den Prognosezeitraum nach dem Jahr 2020 wurde vom Planungsbüro 
VIA die Verkehrsstärke auf der Hitdorfer Straße und der Ringstraße ermittelt, bei der 
die im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen (Potentialflächen), für die 
bisher keine Bebauungspläne vorliegen, als baulich entwickelt angenommen werden. 
Die maximal sich einstellende Verkehrsbelastung bei Anbindung der Ringstraße an 
die Hitdorfer Straße beträgt demnach max. 5760 Kfz in 24 Stunden (DTV-W) und 
betrifft den Abschnitt der Ringstraße zwischen Langenfelder Straße und Widdauener 
Straße 
 
Gemäß den Angaben zur Arbeitshilfe „Fragen und Antworten zur Richtlinie 96/82/EG“ 
in der Fassung vom Februar 2006 werden Straßen als nicht wichtiger Verkehrsweg 
eingestuft, wenn die Straßenfrequentierung weniger als 10.000 Pkw in 24 Stunden 
beträgt. 
 



136 
 

Die Straßenverkehrsfläche innerhalb des Bebauungsplans Nr. 192/I „Ringstraße“ ist 
demnach als „kein wichtiger Verkehrsweg“ zu beurteilen, der im Rahmen der Bauleit-
planung im Bereich störfallrechtlichen Konfliktpotentials abgewogen werden müsste 
und stellt damit keine sensible Nutzung innerhalb des Achtungsabstands eines Stör-
fallbetriebs dar. 
 
Grundsätzlich wird durch die Öffnung der Ringstraße zunächst die Aufteilung der 
vorhandenen Kfz-Verkehre in Hitdorf ermöglicht, denen bisher ausschließlich die Hit-
dorfer Straße als Durchfahrtsmöglichkeit zur Verfügung steht. Für die aufgrund von 
zukünftigen Flächenentwicklungen angenommene Verkehrszunahme sind weitere 
Bebauungsplanverfahren erforderlich. 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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B 4: Energieversorgung Leverkusen (EVL),  Overfeldweg 23, 51371 Leverkusen 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den erforderlichen Maßnahmen zur 
Ver- und Entsorgung steht der Bebauungsplan nicht entgegen. Im Rahmen der Aus-
führungsplanung wird die Verwaltung der Stadt Leverkusen diese Maßnahmen mit 
der EVL abzustimmen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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B 5:  LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Endenicher Straße 133, 
53115 Bonn 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
In der Begründung des Bebauungsplans Nr. 192/I „Ringstraße“ wurde im Kapitel 5.9 
„Bodendenkmäler“ auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes und die zu 
treffenden Maßnahmen bei der Entdeckung von Bodendenkmälern hingewiesen. Ein 
entsprechender Hinweis wurde als „Hinweis“ im Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme LVR-Amt für Bodendenkmalpflege wird gefolgt. 
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B 6.1: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, 
Außenstelle Köln, Sachgebiet Anbau/Recht, Deutz-Kalker-Straße 18-26, 
50679 Köln 
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B 6.2: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg,  
Albertstraße 22, 51643 Gummersbach 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ überlagert sich zwischen Kleingansweg 
und Hitdorfer Straße, einschließlich des Teilabschnitts der Hitdorfer Straße, mit dem 
seit dem 10.05.2006 rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 56/I „Hitdorf West“, der in 
diesem Teilbereich Straßenverkehrsfläche festsetzt. Die Umsetzung des Kreisver-
kehrs mit Anbindung der Ringstraße an die Hitdorfer Straße wurde zwischenzeitlich 
realisiert und ist innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 56/I „Hitdorf-West“ festgesetz-
ten Straßenverkehrsfläche errichtet worden. Ein entsprechendes Umlegungsverfah-
ren wurde ebenfalls abgeschlossen.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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